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Nr.1) Kirchengesetz über die Einführung der 
„Agende der Evangelischen Kirche der 
Union II. Teil" vom 9. November 1965 

Au.f Grund des Art. 126 Abs. 3 Ziff. 1 der Kir
chen.otdnung hat die Landessynode folgendes Kir
chengese~z beschl,ossen: 

§ 1 

Die v.on der Synode der Evangelisohen Kirche der 
Union am 27. Juni 1963 heschlos.s·ene „Agende der 
Evang.elischen Kirche der Uni.an II. Teil" (Amtsblatt 
EKD - Berliner Ausgaihe - 1963 Nr. 11 S. 210 
Nr. 134), .erschi.enen in 1. Auflage 1964 bei der 

f'„, Ev. Ha:upthibelg.es.ellse:ha.ft zu Berlin als „Agende 
~ für die Evangdiscih.e Kirche der UnJ.dn, II. Band, 

Die Kirchlichen Handl'U.ngen", ist an die Stelle des 
II. Teiles. der durch das Kirchengesetz vom 13. Juni 
1895 (KGVBI. 1895 S. 45) eingeführten Agende ge
treten und wird nach Maßg.ahe nachstehender Be
stimm:unrgen mit dem 1. Jailiuar 1966 eingeführt. 

§ 2 

(}) Von den Ordnrungen der Kindertaufe sind 'nur; 
d.iie Erste und Zweite Form, vnn den Ordnungen 
der Ta:u.fe .etnes Erwachsenen nur di1e Eirste Form 
2lU v·erwenden. 

(2) D.iie Ordnungen; für dj.e Konfirmation .auf Seite 
47-54 s.i:nd Ms zru.m Erlaß .eines überarbeiteten. W:o!rt
lautes izu V·erwem.den. Die Kon.firmationsordn.un,gen 
aruf Seite 55-69 sind nic:J;it zu benutzen. 

(3) Von den Ordnui!l•gen <lrer Trau1ung ist die zweite 
(Seite 78-84) nicht Zlli benutzen. . 

(4) Be.i den Ordnungen für die „Ordination 2JUffi 

Predigtamt" (S. 135 ff) sind im Ordinaüo:nsvorhalt 
die dem Lutherischen Bekenntnisstalll!d drer Landes-

D. Freie Stellen . 114 

E. Weitere Hinweise 114 
Nr. 6) Handbuch der deutschen Kulturdenkmäler 114 

F. Mitteilungen für den kirchl. Dienst 115 

Nr. 7) Mitteilg. d. Oek.-Miss. Amtes Nr. 50 115 

Nr. 8) Mitteilg. d. Oek.-Miss. Amtes Nr. 51 116 

Nr. 9) Mitteilg. d. Oek.-Miss. Amtes Nr. 52 119 

Nr. 10) Mitteilg. d. Oek.-Miss. Amtes Nr. 53 120 

kirche ·entspr·echenden Iiormulierurngen ziu verwen
den (Seite 138. UrUd Seite 143) .. 

(5) In dem, OrdJ11Ungen „Einserginu[1g zrum Amt eineis: 
Katecheten" und „Einseginung einers Gemeindehel
fers" ist Form B zru, verwenden,, 

(6) A1s „Glauhensbrefoenntnis,'' und „Gebet de:s Her:rn" 
ist Jeweils dte erste Fo,rm zu verwenden„ 

§ 3 
Ausführungshestimmu:ngen .erläßt die Kirchenleitung. 

§ 4 
Das Kirchengesietz über d~e Einführung v.orn Teilen 
der Agende für kirchliche AmtiS1handlu.ngen v.om 
12. Februar 1963 (Amtsblatt des Evangielis~chen Kon
sistoriums in Greifswald 1963 Heft 3 Seite 27 Nr. 2) 
wird .au.fg.eb.ohen. 

§ 5 
D1eses Kirchengesetz tritt am 1. J.anu,ar 1966 ~h 
Krnft. 

Vorsi·ehendes Kirchengeset:z, das vom Präses. der 
Landessynode runter deIµ 9. Nov·ember 1965 a.usge
:fortigt worden ist, wird hiiermit verkürndet. 

Gr.eifswal.d, deni' 9. November 1965 

<L. S.l 
Die Kirchenleitung 

D. Dr. K rumma·ch.er 
Bischof 

Nr. 2) Drittes Kirchengesetz zur Änderung der 
Kirchenordnung vom 9. November 1965 

Die Landes,synode hat mit der für Anderu,n,gen der 
Kircheno.rdnung .erforderlichen Mehrheit folgendes 
Kirchen,gesetz zu,r Änderung der Kirchenoqinung 
vom 2. Ju,ni 1950 'hesohfos.sen: 
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§ 1 

In Arti:kel, 48 Absatz 2 Satz 2 wird die Zahl „21" 
ersetzt du,rd1 d:iie Zahl „ 18". 

V-0nstehendes Kirchengesetz, das vom Präsies der 
Landessy.IlJode untier dem 9. November 1965 ausgie
ferti.gt worden ist, wird htermit verkündet. 

Greifswald, den 9. November 1965 

§ 2 

Dieses Kir·chen.g:esetz tritt am 1. Janu,ar 1966 in (L. SJ 
Kraft. 

Nr. 3) Kollektenplan für das Kalenderjahr 1966 

D'ie Kirchenleitring 
D. Dr. Krummacher 

Bischof 

Lfd. Ze'i1punkt 
Nr. der Sammlung 

Zweck der Sammlung 
Der Beitrag ist .abzuführen. 
a) an den h) von dem 
Superintend. his spätestens 

1. Neujahr 
(1. 1. 1966) 

2. s. n. Ne'll,jahr 
(2. 1. 1966) 

3. 1. Sonn,tag 
nach Epiphanias 
(9. 1. 1966) 

4. 2. Sonntag 
nacli Epiphanias 
06. 1. 1966) 

Für d1e Duiichfühmng ider ChriiS1tenl,ehre 

Zur Erhaltung ki!'chlicher Bauten 

Für d:iJe kivchHdhen Gemei.ndepfLegestationen 

Für eigene A:uJgaben der KiJ:ichengemeinden 
(ß.eschl;u,ßfassung durch GKR. gern. Art. 62, 3 der 
Kirchenordnun,g) 

5. 2. 

5. 2. 

5. 2. 

~~~~~-~~~~~~~ ·-~~~~~~~~~~~~~~~· 

5. 3. Sonntag 
n.acli Epiphanias 
(23. 1. 1966) 

6. Letzter Sonntag 
nach Epiphanias 
(30. 1. 1966) 

----· 
7. Sonntag 

Septuagesimä 
(6. 2. i966) 

8. Sonntag 
Sexagesimä 
02. 2. 1966) 

9. Sonntag 
Estomihi 
(20. 2. 1966) 

10. Sonntag 
Invokavit 
(27. 2. 1966) 

11. Sonntag 
Reminiscel'e 
(6 .3 .. 1966) 

12. Sonntag 
Okuli 
03. 3. 1966) 

13. Sonntag 
Läta!'e 
(20. 3. 1966) 

14. Sonntag 
Judika 
(27. 3. 1966) 

Für gesamikirchliic'he Notstände u.nd A:ufgahen der 
Evangelfochen Kirche in Deutschland 

Für diie Arbeit der Kivche an .der 1evangielischen 
Juig1end . 

Für diie Evan.gelis1C:he Haiupththelg1es.el1Sldhaft 

Zur Lindemng dringeruder No~s.tände der Gesamt
kirche (EKU) 

Für dte christLidhe Unterweisung 

Für di1e kirch1khe Betreuung der KörpeTbehinderte11 
(ß.ethesda, Züssower Diakonie-Anstaheru 

Für dte kirchHche Arbeit an 1den Gehörlos.ern und 
Blinden 

5. 2. 

5. 2. 

5. 3. 

5. 3. 

5. 3. 

5. 3. 

5. 4. 

Für ·eigene A:ufgaben der KiI'chenkr:eis1e 5. 4. 
(ß.es.chlußfassung durch Kreiskirchenrat gern. Art. 
102, 3 der Kirchenordnung) 

Für d:iie weibHc'he Diakonie in unser0em Kirchen
g·ebiet (Diakoni·ssienan:stal:t Bethanien in DUJdherow 
und Schwesternheimathaus in Stra1su:nd) 

Für dte evangelischen K:irnder!heime und Kinder~ 
gärten 

5. 4. 

5. 4. 

20. 2. 

20. 2. 

20. 2. 

20. 2. 

20. 2. 

20. 3. 

20. 3 .. 

20. 3. 

20. 3. 

20. 4. 

20. 4. 

20. 4. 
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Lfd. ZeiJtpunkt 
Nr. der Sammlung 

15. Sonntag 
Ralmamm 
!3. 4. 1966) 

16. Karfreit,aig 
(8. 4. 1966) 

17. Oster,sonntag 
(10. 4. 1966) 

Amtsblatt 

Zweck der Sammlung 

Für diie Ausbildung künftiger Pfarrier un<l Prediger 

Für di1e Arbeit der Inneren Mission 

Zur Vierstärkung des kivchlidhen Dienstes. und Be
hebung von Notständen in der Heimatkivdhe 

107 

Der Betrag ist .abzufühven 
a) an den b) v.on dem 
Superintend. bis spätestens 

5. 5. 20. 5. 

5. 5. 20. 5. 

5. 5. 20. 5. 

-------~-· -----------------~----
18. Ost,ermontag 

01. 4. 1966) 

19. Sonntag 
Quasimodogeniti 
(17. 4. 1966) 

20. Sonntag 
M.isertoordias 
Domini 
(24 .4. 1966) 

21. Soil'ntag 
JubHatie 
(1. 5. 1966) 

22. So.nntag 
Kantate 
(8. 5. 1966) 

23. Sonntag 
Rogate 
05. 5. 1966) 

24. Himmelfahrt 
(19, 5. 1966) 

---„·--·· 
25. Sonntag 

Exmdi 
(22. 5. 1966) 

26. Pfingstisonntaig 
(29. 5. 1966) 

27. Pfingstmontag 
(30. 5. 1966) 

28. Trinitai'i.s-Sonntag 
(5. 6. 1966) 

29. 1. Sonntag 
nach Trinitatilis 
02. 6. 1966) 

30. 2. Sonntag 
naich Trinitatis 
09. 6. 1966) 

31. 3. Sonntag 
naich Trinitatis 
(26. 6. 1966.J 

32. 4. Sonntag 
I18!cih Trinitatis 
(3. 7. 1966) 

Für die 1dhrisfüdhe Unterweisung 

Für diie khd1Hchen Gemeindepfl.egestaüonien 

Für diie Instandhaltung kir.chlicher Gebäude und 
Unterri!dhtsräiume 

Für ·eigene Aufgaben der Kivche:nigemeiniden 
(Beschlußfassung durch GKR. gern. Art. 62, 3 der 
Kirchenordnung) 

Zur Pflege der Evangelischen Kir.dhenmu1si:k und 
Aiusbildung von Kirchenmusikern 

Für die kirchliidhe Verkündigung in Schrift ullld Bild 

Für die Mis,sion in aller :Welt 

5. 5. 20. 5. 

5. 5. 20. 5. 

5. 5. 20. 5. 

5. 6. 20. 6. 

5. 6. 20. 6. 

5. 6. 20. 6. 

--·--·-··----·------------·-------------
Für eigene Aufgaben der Kirch.enheis1e 5. 6. 
<Bescblußfos.siung durdh Krei!skir·chenrat gern. Art. 
'102, 3 der Kirchenordnung) 

Für d1e kirchliche Volksnüs1s,i10n 

Für dte kirchliche Unt·erweisurng 

Für dte Arbeit des Hiltswerkes in unsevem Kir
chengebiiet 

Für d1e ökumenische Diakonie 

Für ,außerordentliche Aufgaben der Gesamtkirche 
(EKUJ 

Für di1e Miissi1on in aller Wielt (Misisfon1sisonntag'} 

Für die Arbeit der Züssower Diakonieanstaliten 

5. 6 . 

5. 6. 

5. 7. 

5. 7. 

5. 7. 

5. 7. 

5. 8. 

20. 6. 

20. 6. 

20. 7. 

20. 7. 

20. 7. 

20. 7. 

20. 8. 
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Lfd. Zeitpunkt 
Nr. der Sammlung 

33. 5. Soomüi,g 
nach Trinitatis 
00. 7. 1966) 

34. 6. Sonntag 
mach T rin.i.f.a tis 
07. 7. 1966). 

35. 7. Sonntag 
mach Trinitatis 
(24. 7. 1966) 

36. 8. Sonntag 
nach Trintt.atis 
(31. 7. 1966) 

37. 9. Sonntag 
nach Trinitat.ts 
(7. 8. 1966) 

38. 10. SonI11tag. 
nach Trinitatis 
(14. 8. 1966) 

39. 11. Sonntag. 
nao'h Trrni-tati<s 
(21. 8. 1966) 

Amtsblatt 

Zweck der Sammlung 

Zur Erhaltung kirchlicher Bauten 

Für die Arb:eit an der männlichen Jugend 

Für •eigene Aufgaben der Kirchengemeinden 
<Beschlußfassung duwh GKR. gern. Art. 62, 3 der 
Kirchenordnung) 

Heft 10/11/1965 

Der Betrng ist abzuführen 
a) an den h) von dem 
Superintend. bis spätestens 

5. 8. 20. 8. 

5. 8. 20. 8. 

·---------------------------------------------Für die diakonische Arbeit von Innere;r Mis.sfon 
und Hilfswerk der Evangelischen Ki11dhie in Deutsch
land 

Für dte männliche Diakonliie 
CDiakonenanstalt Züss1ow) 

Für· ·di1e evangreli.schen Kindetheime und Kinder
gärten 

Zur Erfüllung dring•ender Aufgaben . der Evange
lischen Kirche der Unton 

5. 8. 20. 8. 

5. 9. 20. 9. 

5. 9. 20. 9. 

5. 9. 20. 9. 

-----
40. 12. Sonntag 

nach. Trinitatis 
(28. 8. 1966) 

41. 13. SonI11tag 
nach Trinttatis 
(4. 9. 1966) 

42. 14. Sonntag 
nac'h Trini.t,atts 
(11. :9. 1966) 

43. 15. Sonntag 
nadh Trinirt.atiis 
(18. 9. 1966) 

44. 16. Sonntag 
naCh Trrni:t.atiis 
(25. 9. 1966) 

45. 17. Smmtag 
:naCh Trinitatis 
Erntedankfest 
(2. 10. 1966) 

46. 18. Sonntag 
nac'h TrinitatilS 
(9. 10. 1966) 

47. 19. Soinniag 
111ach Trinitatis 
06. 10. 1966) 

48. 20. Sonn1taig 
mach Trini1atis 
(23. 10. 1966) 

49. 21. Sonntag 
mach TrinHatis 
(30. 10. 1966) 

Für ·eigene Aufgaben der Kircheniki:d&e 
<Bescb1u.ßfassung durdl. Krdskirchenrat gern. Art. 
102, 3 der Kircheno11dnung) 

Zur Durchführung der Christen1ehre · 

Für di1e Arbeit der Inne.r•en Miission 
·(Tag der Inner·en Mtsston) 

Für dais Seminar für Kirchlio'hen Dtenist 

Für die Arbeit des EvangeHschen Bundles 

Zur Wiederherstellung kirchlicher Gehäude und zur 
Behebung bzw. Abst<ellung außerordeintliclher Not
stände des Kircheng·ehiets 

Für dfe kirchl'ichen Gemeirndepf1e~estatio;nien 

Für die kirchliche Männemrheit (Männersonntag) 

Für die Arbeit an der weiiblich.en J rng.end 

Für dte katechetische Al]shildung 

5. 9. 

5. 10. 20. 10. 

5. 10. 20. 10. 

5. 10. 20. 10. 

5. 10. 20. 10. 

5. 11. 20. 11. 

5. 11. 20. 11. 

5. 11. 20. 11. 

5. 11. 20. 11. 

5. 11. 20. 11. 
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Lfd. Zeitpunkt 
Nr. der Sammlung 

50. Reformaii1o'l1sfest 
(31. 10. 1966) 

51. 22. Sonntag 
1J1ach Trin1taüs 
(6. 11. 1966) 

52. 23. Sonntag 
1nc.ch Tr.i:nitaüs 
03. 11. 1966) 

53. ß:u.ß- und Bettag 
06. 11. 1966) 

54. Letzter Sonntaig 
des Kfochenjahres 
<Totem;onntag) 
(20. 11. 1966) 

55. 1. Adv·ent 
(27. 11. 1966) 

56. 2. Adv·ent 
(4. 12. 1966) 

------
57. 3. AdY.ent 

(11. 12. 1966) 

58. 4. Adv·ent 
08. 12. 1966) 

59. Heilig-Abend 
(24. 12. 1966) 

60. 1. W eihnaochts-
feiertag 
(25. 12. 1966) 

61. 2. Weihnachts-
feieria.g 
(26. 12. 1966) 

62. Sylvester 
(31. 12. 1966) 

Amtsblatt 

Zweck der Sammlung 

Für die Arbeit des Grnstav-Adolf-Weiks 

Für eigene Aufgaben der Kirchengemeinden 
(Beschlußfassung durch GKR. gern. Art. 62, 3 der 
Kirchenordnung) 

Für die ökumenische Arbeit der Evangelischen Kir
che in Deutschland 

Zur Erfüllung dring0ender Aufgaben der Evange
lischen Kirche der Union 

Zur Behebung hesondens dringender NotstänCLe in 
de.r Heima(kirche 

Zur Pfl.ege der Evangelischen Kiriehenmllisik und 
Ausbildung von Kirchenmusikern 

Für di.e kirchli.chen Alters- und Pflegeheime 

109 

Der Betrag ist abzuführen 
a) an den b) von dem 
Superintendend. bis spätesten 

5. 11. 20. 11. 

5. 12. 20. 12. 

5. 12. 20. 12. 

5. 12. 20. 12. 

5. 12. 20. 12. 

5. 1. 67 20. 1. 67 

Für 0eigene Aufgaben der Kir·chenkr.ei&e 5. 1. 
(Besdilußfassung dur.ch Kreiskir.chenrat gern. Art. 
102, 3 der Ki.r·chenordrrung) 

Für die kif.chliche Fürsorgie an urnseren Alten 

Für die eig1enen Aufgaobe!Il der Kir·chengiemeinden 
bizw. dte Arbeit der Inneren Mis:sion der Heimat
küche (empfohlene Sammlung) 

Für vermehrte geistHche Bet11euung unsener Kirchen
gemeinden 

Für die evangelische Frauenarbeit 

Frei für Gemeindezwecke bzw. für di.e Arbeit des 
Hilfsw.erks in der Heimatkir·che (empfohlene Samm
lung) 

5. 1. 20. 1. 

5. 1. 20. 1. 

5. 1. 20. 1. 

5. 1. 20. 1. 

5. 1. 20. 1. 

Evangelisches Konsistorium 
c 20 902 - 3/65 

Gr.eifswald, den 30. Oktober 1965 

Vorstehen.der ~ollektenpla1n wurde in der Sitzung der Kirc'.henl1eitung am 14. Oktober 1965 besd1los
sen. 

Hinsichtlich der Zweckbestimmun:g und Abkü:1digung der Kollekten für eigene Aufgahen der Kir
·mengemeinden bzw. Kif.chenkr.eise wird auf die Rundverfügung vom 5. Januar 1960 - C 20 901 -
5/59, I - v.erwies.en. 
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B. Hinweise auf staatl. Gesetze 
und Verordnungen 

Nr. 4) Schulpflichtbestimmungen 

Evangelisches Konsistorium 
B 11 507 - 14/65 

Gr.eifswal,d, 
den 9. 10. 1965 

Nachst.ehend wird aus.zugswetse die ·erste Durch
führungsbestimmung zum Ges0etz über das eiinhei.t
lic'he sozialistische Bildurngs1sysf.em <Schulpflichtbe
stimmungen) vom 14. 7. 1965 (GBL DDR II S. 625) 
ahgedmckt. die .am 1. 9. 1965 in Kraft g.etreten ist. 

Im Auftrag.e 

Dr. K a y S·e r 

§ 1 • 
Beginn der OberschulPf licht 

(1) me Oberschulpfücht b~eginnt jeweils am 1. SepT 
tember für aUe Kinder, d1e bis •zum 31. Mai ~Jes. 
Jahres ·da.s 6. Lebensjahr vollendet ihahe:n. 

(2) Auf Antrag der Erziehungspf11chtige:n können 
a'UJch Kinder in die Oberschule 1ruufgenommen wer
den, die das 6. Lebensjahr erst .bis ,zum 1. Septem
ber vollenden. Ober die Aufnahme entsiche1det der 
Dir.ektm oder SchuHeiter nach gründhcher Prüfung 
und na1ch Anhörung des Arztes' der zuständigen Be
ratungsstelle des Jugendg1es1uilldhei1lsisdh1ut7jes. 

(3) In besonders begründeten Ausna!hmefäl1en sind 
S•chulpfliiChüg.e Kinder, d1e körperlich oder geisüg 
ntcht so entwkkelt si:nd, da.ß s1e m:it Erfolg .am 
Unterrkht teilneihme:n können, vom Direktor oder 
Schul1eiter von der Aufnahme i;n d1e Schule zu
rückzustellen und Fördemn.g,smaßnahmen je nach 
den örtlkhen Geg.ebenheit1en fositzu.Iegen. Erforder
~ichenfallis sind sie einer Sonde1rn.chu.le zur Auf
nahmeuntersuchung zu üherwets,en. Die Schulpflicht 
für Kinder und JugendHche mit wes.entlkhen phy
sischen und psychische.n Schädiigungen und die För
derung n1cht schulfähiger Kirnder regeln sich nach 
den bes,ondere:n h1erfür gehetnden Be1stimmU1ngen. 

(4) Für Entscheidungen gemäß den Abisätzen 2 und 
3 berät siioh der Dif.ektor oder Schu.llei!ter mit deim 
Arzt der zuständigen Beratrnngg.stelle des Jugend
.gesundiheits•s1chutz.es1, einem .erfahpenen Untenstufen-
1.ehrer, der Leiterin des Kirudiergarte:ns und gegebe
nenfalls mit ei:nem Sondernd11ulpäd&go1gen. 

(5) Bei völliger Bildungsunfähig~eit erlischt die 
SchulpfHcht; hereits eingeschulte Kinder siind aus 
der Oberschuloe zu entlass·en. 

§ 2 
Aufnahme in die Oberschule 

(l) .Dte Räte der Kreise, Städte und Gemeinden1 
si•chern .cHe frühZJeitige ErfasS1U1ng und ärztHche Un
tersu1chung und Betr•euu.ng der Schulpflichtig1en und 
r,egeln im 1eh1ZJelnen das y,er:faihr-en zur Aufnahf!l·e 
der tScliül,er. 

(2) Die Erztehungspfüchtig,en :haben der Aufforde
mng, ihr sdrulpflic'htig.es Kind entsprechend den 

örtlichen Bekan:ntmach1ungen .anzumelden, mc:htL~ei
tig nachzukommen. 

§ 3 

Ort der Erfüllung der Oberschulpflicht 

(1) Di.e Oben&chulpfücht ist in den st.aiatHchen Schu
ten 1der Deu.t0schen Demokr.aUs.chen Republik zu ·er
füllen. GmndsätzHch ist die Schule des für den 

,W.ohnsitz 1oder ,ständige:n Au.feruthalts der Erzie
hungspfHchtigen vom örtHche:n R~t f.estge1egten Schu.1-
hezirks zu besuchen. Aus:na:hme:n siind nur aus be
sonderen schuforgani.s.atorisiehen oder g.es1undheit
lkhen Gründen 2lulässig. Ober diie Ausin.athme ent
scheidet in jedem FaUe der Kr.eis- oder Stadtschul
rat; bei gesundheitlichen GrÜ!ljden nadh Beratung 
mit dem Ar.zt der zustä'!11dtgen Beraüm.gssteUe des 
Jugendgesundheitsschutzes . 

(2) ,Für di.e Zeit der heruflkhen Grunidruusihildiung 
von 1Schülem der .9·. u,n,d 10. Klassien der Oher
,s.chulen und währen,d der vollen Hemfsa1usbfldung 
von Schülern der 0erweitert,en OheLschu.lien können 
die Einzu.gsberiekhe der örtlich fostge1eg1ten Sc'hul
bezirke verändert werden. 

§ 4 

Inhalt und Umf arlg der Oberschulpflicht 

(1) Di,e Oberschulpflicht wird mit dem zehnjährigen 
Besuch der Oberschule erfüllt. Hat ei•n Schüler in 
diesen 10 Jahren da!S Ziel :der Obel'.s·chulbi1dung 
nkht .errekht, ·entscheidet der Direktor oder Schu1-
1eiter auf Antr.ag der Erziehungspfl1ch!tigen1 über 
den weitieren V erhleLb diese:s Schüliers an, der Oher
s•chule. 

(2) D1e Ober.schulpflicht e1'.streckt sich auf den. r.e
gelmäßigen Besuch des lehrplamnäßi19en Unterrichts, 
die Teilnahme an den, vom Ministerium für Volks
bi.l.dung für ohligatoris1ch erklärten Vemn.staltungen 
der Schule und d1e Befolgiung der Schulordnung. 

(3) Der Direktor .oder Schulleiter ·entscheidet <·tt1f 
der Grundlage der Kenn:ziff.ern des VolkswirtsC:hafts·
plan•es nach gründlicher Beratung mit dem Klass.en
Leiter u.rid den Erziehu'ngspflichtigen darübeT, ob 
etn Schüler gemäH § 8 Ahs. 3 des Gesietz,es bereits 
nach Erreichung des Zideis der 8. Kl.ws.sie aus d<:>r 
Obers.chule ·cntla•ss.en werden soll, wenn di1es1e Maß
.nahme ,zweckmäßig erscheint. In, .solchen Fällen ist 
üher die weitere Hntw1:Lcklun.g des Schülers gemäß 
dm §§ 10 bis. 12 z.u :beraten. 

(4) Ober Einsprüche gegen Entscheidungen des Di
r.ektms 1oder SchuU.eiter.s gemäß den Absätfaen 1 1.md 
3 sow1e über sonstige votzeiiige Entl.a1s1s.ung.en aus 
der Obers:chule in hes·on.ders begründeten Ausnah
mefällen entscheidet der Kr-eis- o.der Stadtschulmt. 
Er berät skh hie.r:zu mit einer K,ammiss11on, der er
fahr.ene Pädagogen, Sch.ulfunktiionäre, Arbeiter und 
Angestellte von Betrieben, ·ein Vertr1eter des Amtes 
für Arbeit und Berufsbierat.u:ng des Hat.es des Kr.eises 
odier der Stadt und - soweit Probleme der phy
sischen und psychischen Gesundheit z111gru.11de lie
gen - auch der Jugendarzt angehören s.oJl.en. 
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§ 5 
Auf gaben der Erziehungspflichtigen 

(l) D~e Pfl.kht der Eltern und an;der.en Er:mehungs
pflid1tig;en. best,eht vor allem dar.im,, in; enger Zus.am
rnenarbeit mit der Schule und Erz.ieruunigseinrich
tung, dire Kiinder zu geistig Uil\d mol'.aJLsrah. hoch
stehenden, körperHch gesun1den P1ersönlichoc1eit1e:n lllnd 
zu fleißigen, aufri,C:hüg•en, ordnungsliebenden, hilfs
bereHen. und verantwortungshewußt,en Mens.cthien so
wie z:u guten s.ozialisischent Staatsthürgern, der Deut
schen Dem:okrnH.sohen Republik zu erziehen~ dire di.e 
g.esellsohaidiche Entwicklung bewußt mitgestalten 
und die Regdn des so.zialisrtisohen. Zus,ammenl1ehens 
einhalten. Der entscheidende Anrt•eil der Erziehungs
pflichtig,en bei der Erfüllung der Oiberschulpfücht 
ihiesrteiht darin, den Kinrdern u,nd Jugendlichen ZJU 

helfen„ Frernde am Lernen und an der Arbeit :;m ge
winnen, sioh selhstänrdi:g Wisrsen arnzrneignen, sich 
verantwortungsbewußt zur Schule U'nd diszipliniert 
beim Lernen und bei der Arheirt zu ve1ihahen. 

(2) Dabei sollen die Erziehu11g,spflichiti1gen. eng und 
v~r.frauensv.oll mit den Ausihildern und W erktätig•en 
in den Beitrieben und mit den Jug,e:nrdorg.a1I1isa.ti1onen' 
zusammenwirken. Ste sfützen. sich bei der Erfül-
1ung ihrer vernntwortunrgsvo11en Erziehu1nrgspflichte.n 
auf dte Hilfe der staatlichen Org;a:ne:, insihes.onrc1er1e' 
der Orgaine der V.olksbtildrung, des Ge.sunrdheits- und 
Sozialwesens s,owie der gesrell•schaftiichen Organ.iJsa
tion.en, der Arbeitsfoollektive, der Elterntheirät.e urnd 
Elt.emaktiv.s und der Hausgremeinscihaften. 

(3) Für das Fernhleibren v.om Un:terriciht und v,on 
Sohulveranstal1ungen, i:st dte vorherige Zustimmung 
der Sahule erforderlich. Bei V,ersärnmniss1e;n ohne 
vorherige Zustimmung haben die Erziehungspflichti
gen der Schule eine schriftliche Begründung zu 
ü.bergehen. Bei. Erkmmkung von Schülern ist die 
Sclmle ber,echtigt, die Vorlage ei.nrer ärzfüchen Be
scheinigung zu verlan,g.en. Für Schüler, die eine 
berufliche Grund&ushildu1n.g oder Bemfoaus1bildunig 
erhalten, ist im Krankhieitisfalle dem Betri.eh ein

1
e 

forn:iiiosre ärztliche Bescheini1gung un1verzüglkh, spä
t.estens jedoch i:nnerhaJ.b von 3 Tagen nach Beginn 
der Arbeitsbtefreiunig v.arz:ulegein. AnrSteakenc:Le Kr.ook
heiten sirnd von, den Erziehu11-igispflichügen s.oforl 
dem Klas•senl.eiter zu melden. 

§ 6 
Folgen der Verletzung der Oberschulpflicht 

(1) Wenn die Erziehurn;gspflichti:gen ge~en dte Be
stimmung1e.1I1 über di·e Ohersoh:ulpflicht verstoßeIJi 
oder sonst ihre Erziehunrgspflichten, vernachlässigen, 
hat der Direhor oder Schullei>ter z:us.aanmen. mit 
dem Elternheirat und den ges.ellrscihaftlichen Ofgani
s.aüone1n. auf sie ein:z:uwirken.. Erforderl.iohe:nfalls 
sind dire Betriebe der Erzieihungspfllichtig1en1 zu be
nachrichtig,en und um UnterstütZ'u:ng zu bitten. 

(2) Bl,eiben diese Bemühungen mit Bürgern erfolg
los, die als Erziehungspflichitige nk'ht dafür sorgen1, 
daß schulpflichtig.e Kinder der Ohe11srehulpflicht 
nachkommen, kann gemäß Ziff. 51 der füchtlinie 
des Staatsrates vom 21. Au,gusit ,1964 üher die Bil
dun;g und Tätigk,eit von. Sohiedskommis.Stiionen \GBI. 

I S. ll5) ein Antrag auf Berataun;g durch dte :ziu

ständige Sohiedsk.ommission wegen Verletzung der 
Sohulpfücht g,esteilt werden. 

§ 7 

Umschulungen 

(1) Anüäg,e auf Umschulungen. s~nd bei der bishe
rigen Schule, unter AIJig.ahe des Grundeis„ rechtzeitig 
zu s.tellen. Dte Ent1soheidung trifft der Krds- oder 
Stadtsohulr.at. 

(2) Bei den Dberweisun1gen a1Uf Grund genehmigter 
Umsahulungen ist ei:ne ausführliche Beurt,eiiung der 
Lei:stungen und des V er.haltens des Schüie11s, auszu
stellen und mit sämtlichen Schülerpapier,en der 
neuen Schule zu übersenden. Für Umschulungen. in 
Schulen hei Auslandsvertretungen der Deutschen De
mohati:schen Republik sind die n,otwenc!Jigen Unter-
1.age:n an das Ministerium für VolksthiJ.dung zur Vv e.i
f,erleitung zu ühersende:n. 

(3) Bei Schulwechsrel wird der Schüler in die Klas
senstufe aufgenommen„ in der er sich an der V·orher 

hesuchten Schule befand oder in, die ,er verS1etzt 
w.orc1en wäre. Das gleiche gilt, wenn: ein Schüler 
unmi.ttelhar oder nach höchst.ellJS sec:hswÖ•ch1ger U n
,t,erbrechu.ng des Schulbesuches von .eiiner V•On der 
Deutschen Demokratischen RepuhJik .an,erkannten 
Schul.e außerhalb des Staatsg·ebietes kommt. In an
deren Fällen ist 'Iliach Abis. 4, letzter Satz, zu ver
fohr,en. 

(4) Schüler, die aus gesundheitlichen Grün1den be
urlauht war,e:l'l, werden wieder in die Klas.s,ens(fufe 
aufgenommen, der sie vor der Un1terbtr.eohung ange
.hör.ten oder in die sie bei r·egelmäßigem Schulhe
suoh voraussichtl1ch V·ers.etzt worden. wären. Bei 
diesen Schülern ts.t der Leistu:n~s1stand zu analy.sire
ren. Durch planmäßige Förderu:ngsmaßnahmen. ist 
zu sichern, daß der voUe Anschluß errei.chrt wird. 
In besonders begründeten AusnahmefäUen entschei
det der Di11ekt.or oder Schulleit,er narch Beratung mit 
der Schulleituing, dem zuständi.gen Arzt und den 
Er:zielmmgspflichügen, über die fünordnu.ng des Schü
lers iin die für ihn zweckmäßi,ge Klassensrtufo. 

Schulpflichtbestimmungen für Schüler 
in weiterf ührend.en Bildungseinrichtungen 

§ 8 

Jugendliche, die weiterführ.ende Bildunrgs1einrichtun
•gen besuchen (erweit.ert,e Obter.schul.en, Abiturklassren 
in Einrichtungen der Beruisalllshilrdiun.g, Speztalschu
len und weit·erführen.de Sonderschulen), unt.erl1egen 
den Sohulpfltchtbestimmung,en gemäß den §§ 4 bis 7. 

§ 9 

Für Jug.endliche, .die .aus .. den jm § 8 ge:n,annten Ein
r:ichtungen v.orzeitig ausscheiden oder im Diszipli
narwege ,ausgeschloss·en werden,, geltien .die Bestim
mungen üher die Berufsschulpflicht gemäß den §§ 10 
bis 12. 
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§ 10 
Berufsschulpflicht für Jugendliche mit Lehrvertrag 

(1) Jugendliohe, di.e einen. Lehrv·ertr.aig abschließen, 
unterliegen der Bernfs.sohulpflicht bis ziur ß.een,di
gung cfos Lehrv.ertrages. Während des ß.esuch·es ei
ner Einrichtun,g der Berufs.ausbi1diun1g erfolgt für 
diejenigen Jugendlichen, die die Obersiehulbildung 
nooh nicht erreicht, mindestens jedoch di:e 8. K1as.s'e 
ahgeschl.0S1Sen hahen, di:e Weiterführung oder der 
Abschluß rder Ohers.chulbildung. 

(2) Für Jugendliche, die aus Sonc1ers·chulen, oder 
Spezialschulen rentl.ass·en werden und einen Lehr
V·ertr:ag hesHzen, ist Abs. 1 sirmgemäß anzuwendefä 

§ 11 

" Ber.ufsschulpflicht für Jugendliche ohne Lehrvertrag 

(1) Ju,gendliche, die keinen Lehrvertrag .ab~chli.eßen 
und das Ziel der 8. KI.ws&e der Ohersahule ·eneicht 
haben, unter hegen zur Weiterführung ·oder ZlUIID Ab
schluß lder Ausbildung in den all19emeinibildenden 
Fächern einer zweijährig.en Berufs.schulpfl1cht. 

(2) Nicht berufsschulpfüchtig sind Absolventen, der 
10. Klasse sowie Jug.endliohe, die dws Ziel der 
8. Kl.ass.e der Oberschule ntcht erreichten hziw. au,s 
niederen Klassen entlas1s·en werden un1d keinen Leihr
v-ertrag abschließen.. Mit diesen Jugendlichen, die 
in keinem Lehrverhältnis stehen, haben d1e Betriebe 
Qualifizierun.gsverträge abzuschließen. 

(3) Jugendliche ohne Lehrvertrag, die seit .dem 1. 
September 1964 die Berufs1schule .auf Grund der 
bisherigen Be:stimmun:gen über die Erfüllung der 
Beru:fsschulpfHcht 'besuchen, sind bis• zum Ablauf 
deos Lehrjahr•es 1965/66 berufsschulpfüchtig. 

. (4) Für Jugendliche, di•e aus Sonder.schulen. entlassen 
werden, ist der Abs. 1 .sinrngemäß anzUJwendc:n. 
Hilfsschüler, die nach der Schulentlassung keinen 
Lehrvertrag abschHeßen, hahen arus.chließend: 2 Jahre 
am Unterricht der Berufshilfs.s.chule oider Hilfssiehu
le mit Berufs.sohuheil teilzunehmen. 

§ 12 

Erfüllurng der Berufsschulpflicht 

(1) Die Berufsschulpflicht ist in ·ei•ner .staatlichen 
Einriohtung der Berufsausbildiurug der Deutschen De
mokratiscihen Republik zu erfüllen. 

(Z) Ein:nelfälle, die duroh däe §§ 10 und 11 nkht 
erfaßt werden, sind durch den Direktor der berufs
bildenden Schule in V erhiindung mit einem Vertre-

, ter des Betriebes, mit dem der Juigiendl.iohe ·einen, 
Lehr- oder Arheitsvetrrng abschließt, nl:bch Beratung 
mit dem Direktor der Oberschul1e zu entscheiden. 
Uber Einsprüche entscheidet der Le1it1er des Betriehe.s 
odei; der Eimiohturng geme:insam mit dem Kreis
oder Stadtsohulrat. 

(3) Ju:gendliche, die aus Hilfs.schulen ent1wsisen wer
den und einen Lehrvertrag zum Erlernen ·emes Be
ruf.es abschließen, erfüUen ihre Berufaschulpflicht 
bis zur Beendigung des Lehrvertrages im all@emei-' ~ nen in BerufshiLfsschu1en oder Hilfsischul.en mit Be-
rufssclmlteil. 

(4) ~ ersiöß.e gegen die Berufaschulpfücht s·ind 1~ach 
den Ordnu.n1gsstmfbestimmu11Jg·en zu aJmden. 

§ 17 
Ordnu;ngsstraf bestimmun,g 

(1) W.er vorsätzlich als Erziiehu:n:gspfliichtig.er Krnder 
und JugendJi.ohe a!Ill Besuch der Schule hindert oder 
s;i:e 1rüaht zum Schulbesuch anhält, kann mit V.er
we'is 1oder Ordnungs•straf.e von 10 biis 300 MDN be
straft werden, soweit eine Beratu.n1g oooh § 6 Abs. 2 
du.roh -ei:ne S.chiedskommissfon n,idit möglich oder 
nicht ,ausreichend ist. 

(2) Die Durchführung des Ordnu'IllgS1Str:aifverfahrens 
obliegt ,dem zuständi.gen St.ellvertret•er des Vorsiti'len,
den ,des Raues des Kretses oder der Sta1dt. 

(3) Für die Durchführung des OrdnungsstraifveT
fahrens und den Anspruch v·on OI'drnrnru198strafmaß
nrahmen 1gilt die Ordn1ungsstrafver.ordnun:g vom 5. 
Nov.ember 1963 (GBI. II S, 773). 

Nr. 5) Ermittlung des Bauzustands 

Evangelisches Konsist.ori.um 
B 11 601 - 12/65 

Gr.eifswald, 
den 15. Okt. 1965 

Nachstehend werden der Besdhliu,ß des Min~stierrats 
der Deut·schen Demokratis·chen Republik vom 19. 8. 
19q5 über die Vorherei1'ung und Durohführun,g der 
Ermitüung des Bauzustallldes der Wohngehäude in 
der Deutscihen Demokratischen Rer)!UJblik (GBI. DDR 
II Nr. 89/1965 S. 651) .sowie auszugsweise di.e hier
zu erlassene Ordnung vom 23. 8. 1965 (GBI. DDR. 
II S. '652) .· abgedruckt. Nach I Ziffer 3 des Be
schlusses· erfolgen. die Ermittlungen in. der R·cgel 
dwch .staatliiche Beauftmgt.e. Von I Ziffer 4 Abs, 2 
empfehlen wir keinen. Gehrnuch zu ma1clhen. 

V.an :den nach Ziffer 4 a der Ordn:u,n1g den Hau.s
eigentümem üherlasse.nen au.sg1efülhen Formblättern 
.bitten wir, jew.eils eine Abschrift .zu ferügien1 und 
uns einzureichen.. Nach Ziffer 5 der Ordnung hat 
die Staafüc'he Zentralverwaltung für Staüstik .für 
diese Erhebung eine bis zum 31. 12. 1967 befrist·ete 
Genehmigung ·erteilt'. 

Im Auftrag1e: 
Dr. Ka y.s.er 

Beschluß 
über ldie Vorbereitung und Durchführun;g der 
Ermittlung des Bauzustandes der Wohngebäude 
•in der Deutschen Demokratischen Republ1ik. 

Vom 19. A.u.,gust 1965 

In Durchführung des Erl:asses des Staatsrates der 
Deuts•c'hen. Demokratischen Rep'lllblik vom 2. Juli 
1965 über Aufgaben und Arheit.sweise der örtli1chen 
V.ol.ksv.ertretun19en und i:hrer Organe unter den Be
dingung.en !des neuen ölwnomis1dhe!Il Systems• der 
Pl.anung itmd Leitung der V.olk.s.wirtsahaft <GBl. I 
S. 159) i.st zur Erhöhung ,der Qualität der Pl.a:nung 
und 1:Vorbereitung , der Erhaltullig.smaßnahmen, zur 
v.ervollkommnung der Bilanzi,erung des Baurepara-

'l 
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turhedarfes und zur Enetchung .des zweckmäßigsten 
Einsatzes der Heparaturkapazitäten eine ·eirnheitHche 
Ermittlung des Bauzus.talllde:s der Wohngehäude er
forderHch. Dazu wird folgendes bes1chloss1en: 

I. 

1. Der Mi;h:ister für d1e Anleitulllg :und I\,ontr.olle 
der Bezirks- und Kreisräte und der Min:iste:r für 
BaUiwesen werden beauftragt, eine 

Ordnung üher die VorhereitJurug urnd Durcihfüh
rnng der Ermittlung 1des Baurzust.anidees, der · 
Wohngebäude in der Deutschen Demokrati
sohen Hepuhlik 

!herauszugeben. 

2 .. Di1e Häte .der Bezirke uTI1d Städte !haben in eig1e
ner V erantwortulllg den terminliahen Abla:uf der 
Erfassung und Ausw.ertunig des Baiuzustarudes der 
Wohngebäude fest1ziulegen. 

3. Di.e Räte der Kreis·e, Städte und Gemeinden si
·cihem in ernger Zusammenarbeit mit den Ständi
gen I\,ommissfonen Ba;uw.esen ünd Woih:nrnrugsiw:irt
sohaft sowi.e mit den g1eseils1chaftHdhen Organi
satiionen die aUseitiige Vorbereitung der Erhebun-
gen 1zur einheitli:chen Bauzustandskartei. . 

Ste gewährlei.sten, daß in di·e Vorbereitung, Durch
führung sowi.e A111sweriung breite Kreis·e sa1ch
k'undig.er Bürger .einhezi0<gen werden. Dd1e RätJe 
hahen ,skh Merbei at1.f die Mitgl!ieder der Bau
aktivs, die Angehörigen des · Bundes Deutsd1,er 
Ard1üekten ·und der Kammer der Technik, di·e 
Brands·chutzorgane, die Luftsiehutzkomitees., d1e 
VEB Kommunal.e W,dhnungrsverwaltung, d1e Woh
nungsbauge.nossenschaft.en, die Leitbetriebe der 
W-ohngebi:ete 1sowie auf weiter·e g,eeignete Insti
tuüoinen und Einrichtungen un:d auf die in den\ 
W.ohngebiet·en wohnenden Bdufachleute zu stüt
:zen. 

Eine wichtige Aufgahe ist die umfass•ende Auf
klärung <der Bevölk<erunig über das Zi-el der Hr
mWluing ·des haul1chen Zlllstandes .sowie .die Sdm
fong und Anl1eitung der ·ehrenamtlichen Helfer. 

4. Die Eigentümer, BesitLJer, Verwal,t;er und Rechts
träger werden verpflichtet, die mit c:Ler Ermittlung 
des Bauzustandes Beauftragten bei der Lös1Un:g 
.lhrer Aufgaben zu unterstützen. 

Sofern v<on p:l'.ivaten Ha~,s·eigentümern die mit 
den Ermittlungen ·des Baruzus.tanides beauftragten 
Personen abgelehnt werden, ist es zulässig, daß 
diese Ha'Useigentümer selbst oder durch ge1eignete 
Baufachleute auf eigene I\,01sten di·e Erfas1s1ung 
durchführen. Das dafür )heraus1zug•ebenc1e Auf
nahmeformblatt ist fris.tgemäß dem zuständigen 
staatlichen Or,gan zuzuleiten. 

II. 

l. Die Ermittlung des Bamzustarndes ersitr·eckt sich 
grundsätzlich auf Gebäude, die Wohnzwecke!ll 
.di·enen. 
Es sind auch · sokhe Widhnigehäude .zu erfassen:, 
die z. B. zweckentfremdet genutzt w1e1:1d1en. 

2 .. Von der Erfassung sind s'°lche Gebäwde aus122u
•schließen, di1e von den hewaffnetien Organen der 
Deut1schen Dernohalisichen Republik oder von 
den zeitweilig in der Deutscihen Demokratis1chen 
Repu:bl:ik stationiert,en Einheiten der sowjetischen 
Streitkräfte geimtzt und verwalitet werden. 

3. Den Räten wird empfohlen, daß die bei der Er
fassung und Auswertung der- Bwwz1ustandskartei 
für den volkseigenen, genos.s·enschaftlichen, ver
walteten und privaten .Wohnu:ngshestand entste
henden Aufwendnugen für die erforderlichen 
V1ordrucke, Lochung der ~erMochkarten u. a., so
wie für die Prämüdung v.on besonders aktiven 
Bürgern und Kollektiv·en aus Einsparungen au~ 
Grund von Mehreinnahmen btzw. Minder.ausgaben 
oder :auf der Gmndla1g1e von Beschlüssen der 
Volksvertretung a1u1s dem Hücklag1enfonds der 
Volksvertretll'ng 1oder' derri zweckgebundenen Woh'
nl!'ngsfonds :gemäß § 2 der Y·ermdlllung vom 24. 
J,anuar 1957 über die Y·erbesserung der Verwal
tu:ng des v;olkseig,enen Wolmmumbesüzes (GBL I 
S. 89) finanziert werden. 

.4. Die Räte der 
1 
Bezirke bzw. Krei1se 11e~e:n ent

sprechend ihr·en Erfordernis<S<en in Abstimmung 
mit den ihnen nachg·eo-rdneten staatUdhe:n Orga
nen die Schwerpunkte ,und Etappen der Erfas
'Su.nig ·sowie den Umfalllg der Angaben fe.s.t, die 
au1s dem ei'Ilheitlichen Karteihlatt für den Bezirk 
hzw. Kr·eis zur Au.swerrung gelangen. Es ist anzu
!streben, daß d1e Erfassung und AuswertJung des 
Barnzust.andes der Wühngebäude im wesentlichen 
im Jahre 1967 .abgeschlossen wird. 

Berlin, den 19. Arngust 1965 

Der Ministerrat 
.der Deutschen Demokratischen Republik 

Ne:umann 
Stellvertr.eter de:s V.orsitczenden 

Der Minister für Baurwesen 
Junker 

Ordnung 
über .die Vorbereif:ung und Durchführung der 
Ermittlung des Bauzustandes der Wohngebäude 

in der De,utschen Demokratischen Republik. 

Vom 23. Au;gust 1965 

Die .auf der Grundlage des Beschlusses vom 19 . .A!u
gUst 1965 über die Vorbereitung uTud Durchführung 
der Ermittlung des Bauzustandes der Wohngebäude 
in der Deutschen Demokratisdl!en Republik (GBI. II 
S. 651) durchzuführelllde einihei.füche Erfas.suIJ1g des 
Bauzustandes der Wohng.ehäude schafft wesenfüche 
Voraussetzungen 

für den rattonel1en Einisatz der geplanten mate
riellen und finanz1ellen \Fonds ,für 1die Erhaltu/Ilgs
und Modernisierungs- &owi1e die Um- und Aus
baumaßnahmen; 
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zur Bes,timmung und Sicherung solic'her Repara
twrarheiten, die der Entstehung größe:rer Schäden 
v.oi~heu1gen und die der Wiederherstellung btzw. 
Erhal,tung der vollen Nutzungsfähigkeit der Woh
nungen dienen; 1 

für di,e Vorbereitung durchzuführendex MaßnaJh
men zum Schutz der Bevölkerung; 
für die Erschließung der vorhandenen Reserven 
zur Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch 
Um- und Ausbau. 

Die Erfassung und die fachliche Beurteilurug der 
Wohnh111usubstanz nach einheitlichen Grundsätzen 
sch.afft neue GrundLag,en für eine exakte, perspek
UVllSche Pl.aruun:g auf dem Gebiet der Baurep.ara
tm1en. 

Grundsätze für die Erfassung und Auswertung 

1. Diie Ermittlung des BaJU'ZUStandes an W 1ohngebäu
den hat auf der Grun:dl.age des einheitlidhen Vm
druck>es (Bauzustandskartei) der Ordnung in zwei
facher Ausfertigung zu erfo1g.en (siehe Ziff. 4). 

D:iie Ermittlung des Bau1zustaruc1es ers.treckt sich 
grunds,ätzlich auf Gebäude, die Wohnzwecken. 
dienen. Es sind auch soLche Wohngebäude zu 
,erfassen, d:iie zur Zeil zweckentfr.emdet g1enu,tz.t 
wel'den. Bei W.ohngehäuden, die geg•enwärüg voll 
oder gemischt g1ewerhHch genutzt werden, ist di.e 
Erhebung auch für den gewerblichen Teil durch
zuführ1en. 

2. Wohnhäuser (Wohnblöcke), soweit sie einem 
Rechtsträger gehören, mit mehreren Au1fgän\glen, 
sind .als eine bauliche Einheit zu erfassen, audhi 
wenn jeder Aufgang eine eigerne Ha:ms1nummer 
führt. 

Die Erhebung von bebauten Grundstücken hat 
für jedes Gebäude getrennt (z. B. Vorderhaus,, 
Quergebäude, linker Seitenflügel., rech~er Seilen
flügel usw.l zu erfolgen. Die Lage und die Rei
henfolge mehrerer Gebäude auf 'einem Grund

stück ,sind dmch .eine Harndskizze in der Bau
zustandskartei nachzuweisen. 

Nach den vorliegenden Erfahrungen ist bei der 
Erfassung der Bauschäden hesonders auf folgende 
gefährdete Bauteile zu achten: 

Dach, Da;chrinnen und Fallro:hre, Gesimse, Feu
·erungsanlagen (Schornsteine, Ofen uis;w.), Brand
wände, Brandschutiztüren, Balkone, sanitäre und 
EI.ektroanlagen, Be- und Entwäs.serungsleitunge:n, 
Sperrschkhten, Fenster, Türen, Fach.werke, Spair
r·en, Dach- und Deckenbalken und p;!ljdere Kon
struküonshöl:zier im Hinbltck auf den pflanzlichen 
und tierischen Befall. 

Die Erfassung der 1erforderHchen Innenrepara.
turen ist für jedes Gebäude gesondert vorzu.neh
men und stützt sich auf .die U,herprüfun!g: jeder 
·einzelnen W.ohnungs- bzw. Gewerberaumeinhteit. 
Die Ergebnisse .sind, unter Verwendung des Vor
druck.es, für das jeweilige Gebäude zusammenzu
fassen. 

3. Dk bei den Räten der .Kreis·e, Städte unid Ge
meinden bereits vorhandenen Unterl.agien, wie 

- Uherisichten des baulichen Zustandes, 
- Wohnungszählung aus dem Jahre 1961 u. a. 
sind, s,oweit sie den Anforderungen dieser Ord
rrung gerecht werden, zur U,bertragung auf das 
·einheitHche Karteiblatt :iiu verwenden. 

4. Die Erfassung und Auswertung nach der ein
heitlichen Nomenkl.atur erfolgt unter Verwendung 
von Aufnahmeformblättern sowie von Ke11bloch
karten. 

a) In den Gemeinden und in dem Wohngebieten 
der Städte erfolgt die ErfaSlSung :unter Verwen
dung von Aufnahmeformblättern (Gehäudepaß) 
alis fort:s·chreibungsfäihige Ba1uzU1Standskartei. 
Mit diesen Aufnahmeformblättern sind die 
V.oraussetzungen für eine lmntinuierhche Fort
•s·chr·eibung durch die Rechtsträger hz:w. Eigen
tümer an Wohngebäuden gegeben. Diese Form
blätter sollten in der Regel n-ach Uhertragun:g 
.auf die Kerb1ochkarte hei den Hauseigentü
mern verbl.eiben. ' 

C. Personalnachrichten 

Der Kirchenmusikerin Sabine R ö t t c her, Greifs
wald (St. Maden), i·st die Amtsbezeichnung ,,Kan
torin" verliehen worden. 

V.or dem Theologischen Prüfungsamt beim Evange
lischein Konsistorium in GreifS'W'ald hat am 26. Au
gust 1965 

der Kandidat der Theologie 
Ulrich Wi·erner 

geboren am 6. 9. 1937 in Hökendo.rf b. Stettin, die 
2. the.o1ogiscihe Prüfung bestanden. 

Ordiniert und berufen: 
Die Predigerin Margarete Die c k h .o ff ist am 19. 
9. 1965 vün Herrn Bischof D. Dr. Krummacher ,in 
der St. Marienkirche zu Grimmen ordiniert und 
nach Berufung in eine Landeskirchliiche Prediger
stelle mit \l\Tir1rnng vom 1. 10. 1965 mit dem Dienst 
·einer Predigerin. in Grimmen, im Pfarrhevirk St. 
Marien I (Süd) beauftragt worden. 

D. Freie Stellen 

Die Pfarrstelle St. 'Marien II in Greifswald, Kir
ch.enkriei:s Gr.eifswald-Staidt, wird zu,m 1. Januar 1966 
frei und ist sofort wieder :zu hesetzen. Bes·etzung 
erfolgt durch das K·onsisrtoril]m„ an das di·e ß.ewer
hu.ngen zU: richten sind. 

E. Weitere Hinweise 

Nr.6) Handbuch der Deutschen Kulturdenkmäler 

Evangelisches Konsistori,um 
B 11 609 - 27/65 

Grdfswald, 
den 29. 10. 1965 

Das van Georg Dehio in den Jahren 1900 .bis 1912 
herausgegebene Handbuch der Deutsohen Kultur-
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de:nkmäler wird z. Z. überarbeitet. Der I. Band ist 
bereits erschienen. Der II. Band, der di1e Bezirke 
Rost<0ck. Neubrandenburg uI11d Schwerin umfaßt, soll 
demnächst im Akademi1e-V erlag Berlin enc;.chein.en. 
Wir ·empfehl1e'Il, diesen II. Band 1des Handbuchs, über 
den örtlichen Buchhandel für die Kreiß,synodalbihli
otheken zu beschaffen; die K1osten können auf di1e 
Kreissynodalkassen übernommen werden. 

Im Auftrage 
Dr. K a ys.er 

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst 

Nr. 7) Mitteilungen des Oek.-Miss. Amtes Nr. 50 
DER TAG DER FREIHEIT 

Kirche und Missison im neuen Zambia 

Der 24. Oktober 1964 war der erste Tag des ;neuen 
sdbstänidigen. Staates Zamhia, der aus der britischen 
Kol<0nie in weni.ger als 100 Jahren gewachsen ist. 
Kur,z vor Mitte11Ilacht erliosch das ScheinwerfeTlicht, 
das die britische Flagge a;nstrahlte, hier in Chingolai 
iln der Mitte ·einer Mas1senversammlung wie in vie
I.en ander·en Orten des Landes. Ein kurzer Befehl 
a111 die Soldaten, atemlose Stille, ein zweit.er Befehl, 
und Sekunden später leuchtete die neue Fahne an-

. stelle der alten, und die neue Naüonalhymne ging 
fast unter in dem Frell!denjrnbel: Trommeln, rhyth
misches Klatsd1en, Tanzen und das Rufen des ehe
mal:s verpönten. politischen Schlagwortes: Kwatsioha! 
Kwatscha! Srnrmenaufgang! Es war wie E'in gz:oßes 
Aufa1men. Die Zeit der Au.€stände, der allg,emei
nen Unsicherheit. des Bürgerkrieges und der Ah
hängigk1eit von fremden Herren war vorüber, die 
Zeit der Fr·eiheit hatte begonnen. Wir hörten üher 
die HacHol.autsprecher unser neues Staats<0herha;upt, 
Dr. Kaunda, zum ersten Mal Zamhiia als Natfon an
sprechen, und wir beteten mit ihm für die Zukunf~ 
dkses ju:ngen Volkes. Ein Feuerwerk war ein 3chö-· 
:ner AbiSchluß der Zeremonie, aher da,s Trommeln 
und Tanzen ging weüer bts in den frühen Morgen. 
Da ich .eiine offiziielle Einladung zu den Feierl1ch
k1eiten in der Hauptstadt. Lusaka, hatte, fuhr ich 
früh um 5 Uhr dmthi:n - 250 Meilen auf einer 
gut g.eteerten Straße. Es war kaum jemand unter
w1egs und der frische Frühlingsmorgen ein schöner 
Auftakt für den Freudentag. Lus.aka w.ar völlig 
überfüllt. vVer irgend konnte, war a,us dem ganzen 
weiten Land dorthin gek·ommen. Ich habe es noch 
ni1e so festlich gese'hen, nicht einmal beim Besuch. 
der Königin: die fröhlichen Men:schen und die viel
farbig1en Dekor.atfone:n, vor .allem die Flaggen all 
der Nationen, die Repräse:ntanten g'eschickt halten, 
im strahl1enden. Sonnenschein der frühen. Regenzeit 
mit dem jungen Grün und vielen blühenden Bäu
men - es war bez.a1ubernd. 
W ahrsdheinlich habe tch die ganz. u:nerwärtete Aus
zeichnung, a1s Ehrengast eingeladen zu sein, meiner 
Mitarbeit an der Planung und versuchsweisen Ein
richiung des weiblichen Arbeitsdienstes zu V·erdan
ken. Der Mädel wegen f.uhr ich a:uch vor allem 
nach. Lus.aka, es war ihr erstes öffentliches Auf-

treten in der großen Jugendveranstaltung, und sie 
waren e.ntspr,echend auf.geregt. Sie machten aber 
dann trotz ihrer kleinen Za:hl - .nur 60 in einem 
StadiO'n, das 3-4 000 Vorführenide und 100 000 Zu
schauer faßt - einen guten Eindruck .in ihren 
schmucken hellgrünen Arbeitskitteln und ihren Hak
ken. Die Frau des Bürgermeisters von Lusaik.a, Mrs. 
Chiles.he, die eine der einflußr1e.iohsten Urheberinnen 
des Arbeitsid1ens1pl,anes war, umarmte mich, als die 
Mädel an der Präsidentenloge vorbeimar·schi,ert wa
ren, und sagte: ... Ich bin ja ,so fr<0.h, daß wir auchi 
in diesem Kampf gesiegt haben. Dies ist wirklich 
ein Stück rechte Zukunft - und noch vor einem 
Jahr wollten sie nur einen männlichen Arbeitsdienst 
haben." Wir hatten damal1s einen schweren Stand 
gegen die, die eine schnelle Hil:f.e geg,en dri..e Ver
wilderung der jungen städtischen Arheitslo.sen such
ten und sich nicht auf eine langsichtige Planung 
der Schulung für Neusiedl1Uillg i:n unserem so le1er,en 
Lainde einlaissen wollten. Ab.er jetzt giht f.asit jeder 
21u, daß ma:n keinen Erfolig erwarten kann, w.cnn 
man die künftigen. Siedlerfra:uen nicht ehcnso wie 
ihre Männer für die neuen Regterungspl:äne begei
stert umd schult. 

Deui Höhepunkt der Vorführumgen bilideten di1e Kin
der, 3-4 000 im Grundschulialter, mit der besten 
Massengymnastik, ehe ich je gesiehe:n hahe. Wäh
rcmd der V.orföhmngen der Turner, der P:fodfincLer 
U1nd des Arheitsidienstes sahen wir weiße und gol.d
gelhe Flecken im Hintergrund der Arena, und 11ls 
die Jugendlichen ahmarnchiert ware:n, begannen di.e 
Trommeln einen schnellen Hhythmus, und die leuch
tenden Flecken lösten sich in viele kleine Punkte 
auf, die auf die Präsidentenloge zuliefen, und plötz
lich sahe111 wir, daß jedes einen gefüllten· Luftballon 
in den rot-grün--orange Farben Zamhias i.n den Hän
den hielt. Als sie v.or uns ankamen, warfen sie 
die BaU01ns mit Schwung hoch, so daß der strahle.11d 
blaue Himmel über den Kindern mit all den fon
kel1n:den Kugeln angefüllt war. Es war der beste 
Ausdruck von Freude, Frohsinn und Jubel. den kh 
je gesehen habe. Dies.er völlig spontan wirkiende 
Anfang ging dann anscheinend garnz mühel1os i:n 
disziplinierte Reihen von weißen Buben und gol
denen Mädeln über, die zu Musik im W alzertakt 
lange goldene Bänder und rote und grüne Fähnchen 
schwangen und zum Schluß niederknieten und die 
Buchstaben des Satzes: Lang lebe Zambi.a! bildeten. 
Dann schossen Böller Plastikhe·uteI in die Luft; die 
sich in Fallsdürme auflösten, an denen große Tiere 
hingen, Elefanten, Löwen, Gi:mffen - ein großes 
Vergnügen. ·Für de:n Pr.äsidente.n, die Staat,sminis.ter 
und die nicht mehr junge Prim;essin, die die Kö'
nigin während der dreitägigen Feierl:ichketitien ver
trat. und all die vielen aus- und inländischen Gäste 
waren die fröhlichen Kinider eine erfriisiohende Ab
wechslung von all dem steifen feierHchen Zer:emo
niell mit seinen stereotypen Reden. Für ein paar 
Stunden ließ uns dies jung.e Zambia .die s·chwierigen 
Probleme der nahen Zukunft verges,gen. 

Am Sonntagmorgen hatten wir einen wirklich öku
menis1chen Fe.stgotf,esdiens:t in der Kaithedr.ale. Sie 
ist von anglikanischen Mis-sionaren gebiaut u!nd die 
größte Kirche in unserem Lande, in g.anrz modernem 
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Stil, der einen sehr Hchten, hohen Raum ges:ehaffen 
hat. Die Bisochöfo und andere Vertreter der ver
schiedenen Ko.nfesstonen, die sich zu diesem ge
meiin:samen Gottesdienst mit den Staatsvertretern zu
sammengefunden hatten, :wgen unter dem Klängen 
Bachseher Muisik ein. Auch alle Choräle waren 
abendländisch, .aber ein afrikantsicher Knabenchor 
sa.ng das Credo aus dell: Mi.sisa Luba, und d:Le Mä
del der met:hodisüschen höheren Schule hatten s.efüs,t 
etne afrikanische Motette komponiert. die sie unter 
der Begleitung von afrikanischen Instmmenten san
gen. Der anglikanis·che ßis,chof leitete die Litmrgie, 
der Moderator der Union der Freikir·chen, ein Afri
kaner, predigte. Dr. Kaunda, d:er junge Staatsprä
sident, dess.en Vater einer der el1Stien afrikants·chen 
Missionare in David Livingstones Schottischer Kir
cliie war, 1a.s die alttestamentliche Leküon, dm 
ausgehende britis1che Gouverneur die rueutestament~ 
liehe. .Wir alle beteten herzUoh, daß dies.es gute 
Miteinander in der künftigen Arbeit erhalten blei
ben möge. 

Zwei vers.chtedene Züge der kir-chlichen Entwick
lung möchte 1oh kurz e·rwähnen, die mit poliüschen 
Tendenz,en parallel laufen und von ihnen beeinflußt 
werden: das Str.eben nach Selbstbestimmung und 
nach Uberwindung historischer Untersichiede. Schon 
heute haben die meisten der Kimhen, di·e aus mis
sionarischer Arbeit gewa.chsisen sfüd, ihre eigenen, 
oft demokratisch gewählten Leiter, Gerneindekir'
chenräte, Synoden, theologischen Ausbildungsstät
ten, und sie bemühen sich, auch finarnziell von 
fremder Hilfe unabhängig zu werden. Ein Schritt 
auf diesem Wege tst die Union der Kirche!n, die 
sich konfossfonell kaum unterscheiden, deren Tren
nung nur auf geogr,aphischen und h.istorischen Zu
fällen beruhen: Die Missionare der Schottischen Kir
che kamen von Osten, von Malawi; die Londoner 
Mission ei:rei·chte die Nordprovinz v01n Tanzania 
her, die französis·chen Protestanten m~s1sionierten 
Barotselang im Südw~sten. Die Verstädternng und 
wachsende Industri.alisiernng durch den Aushau des 
Copperbelts · hracht-e die Christen aus all dies,en 
Stammesgebieten und ihren Missionen in eine neue 
Situation, in der die T.rennungen unnatürlich und 
unrecht waren. Die erste Zusammenfassung geschah 
in der Arbeit der „United Missfons", der auch ich 
seit dem Jahre 1950 angehö.rte. Die „Jungen1 K.ir
chen" der Londoner und der Schotten sdüossen 
sich dann zu der Union der Freikirchen zusam
men (und aus der Missipnarin wurde eine Kirchen
älteste), und im Januar des nächsten Jahres werdeill 
sich die Kirchen der Methodtsten rnnd der Paris·er 
Mis.sion uns B1I1schließen, nachdem wir sichon seit 
Jahren Glieder ihrer Kirche betreut haiben, während 
sie im Copperbelt arbeiteten. 

Wir wisisen wohl. daß eine Union nicht das Ende 
aller Schwierigkeiten ist und daß die Fr.emde über 
den Neu.anfang, kirchlich und ·politis1ch, zum Teil 
aiuf Illusionen beruht. Dr. Kaunda hat immer wi-e
der betont. daß Freiheit zugleich mehr Arbeit. grö
ßere Aufgaben, Anstrengungen und Opfer bedmüet. 
Aber in der Kirche wie im Staat bestehen ruun mch 
neue Möglichkeiten der Ausbildung zu größerer Ver
antwortung, zur gemeinsamen Arbeit ohne Minder-

wertigkeitsgefüble. Wohl bestehen alllf afrikani
scher Seite noch viele bittere Gefühle in der 
Erin;nerung an . di·e V·ergan1gene, j·etzt urn~esetz
Hche Rass·endiskrimintern;ng unid trot1z der Mass·en
abwanderu:ng der Weißen, die nicht unter einer .afri
kanischen. Regierurng leben woJlten, gibt es, auch 
hier noch naive Vertreter der Hermnv,oliktheorie. 
Wie recht hatte Luther, al'S er uns lehrt·e, daß der 
alte Adam täglich neiu ersäuft werden müss.e! Ich 
habe in dies•em Sommer in den Kirchen Mad3&as
kars gesehen, wie schnell ei,ne junge Kirohe erwaieh
sen sein kann und w1e die Mens·chen eines jungen 
Staates .in fünf Jahren der Unabhängigkeit ein gutes 
Selbstbewußtsein entwickeln, das sie sog,ar über die 
Fehler ihrer ehemaligen kolonialen Henen humor
voll lachen läßt. Hoffentlich wird di.e Kirohe Zam
bias im Jahre 1970 auch soweit s.ein. 

Dr. Dorothea Lehmann 

Nr. 8) Mitteilungen des Oek.-Miss. Amtes Nr. 51 

OZEANIEN - eine christliche ·lns.elwelt 

1. Menschen, Religionen und heutige Situation 
Eine Ubersicht über di,e Inselwelt Ozieantens kann 
nur auf Andeutungen beschränkt s1ein, wenn sie 
amf wenigen SeHen gegeben werden soll., Dte In
seln der Süds.ee sind eine Wdt für sich. Man 
darf sie nicht al1s ein unbedeutendes Anhängs.el des 
Riesenlwntinents Asien ans.eben, wenn man den 
Chamkter und das Lehen der Menischen und der 
Kirchen versiiehen will. Von einem Oz•ean sind dte 
Inseln umgeben, aber alles Leben auf diesren Inseln 
ist so versc;hiedenartig, daiß v.erallgemeine.mngen 
nte die gan:z;e Wirklichkeit erfoS1sen. Jede Insel
gmppe hat ihre Eigenart. 
Die ZaM der Insdn geht in die ZehntaiU1s1ende, denn 
kLeiae Atolle entstehen immer neu,. Di·e Inseln 
nehmen ·e,ine Fläche von 100 Millionen qkm des 
StiHen Oz·eans ein. Die Gesamtfläche aller Inseln 
beträgt davm1. 1 o;o = 1 125 qkm, .urud ist so groß 

· wte die Py1"enäernhalhinsel und Frankreich. Alle 
Insdn haben· eine Gesamtbevölkerung von 1 121 960 
Menschen, davon 45 230 W·eiß,e und 180 250 Asia
ten, zu denen die jeweilige Insdbrevölfoerung: in 
Opposition si1eht. Auf Hawaii lehen .z. B. von den 
ursprünglich 200 000 Polynesiern nur noch 12 602, 
weil sie von Asiaten unid auch von Amerikanern 
verdrängt worden sind. So verschi.edenarti<g oft die 
Menschen auf einer Insel sein kö!lJnen, s-0 befinden 
sich doch im gan:z;en die Rasisen und Volksgruppen 
in ·einem Proz.eß der Assimilation. In dieser Hin
sicht tst vi-el Ahnlichkeit mit füaS1ilten vorhanden. 
Noch vtelfältiger als di,e rassis•chen Unterschiede ist 
diie Zahl der Sprachen. Es gibt etwa 350 ziemlich 
unterschiedliche Sprachen, davon z. B. alleine auf 
den Nernen Hebriden 25. Die Bihel oder Bibeltexte 
sind in fast aHen Sprachen ·erhältlich; denn von 
den LI Milltonen Südsieeinsrulanern sind 771 294 
(1956) Christen (1/ 2 Millton Protestant1en). 
Man unterscheidet P1olynes1ien (Osten), Melanesieu 
(Westen~ und M1kwne.s1ien (Norden). Alle dr•ei Be
rdche haben ihre geographiische Mitte hei den Fid
schi-Inseln. 
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füs vm wenigen Jahr,en war die politische Auftei
lung Ozeaniens von den verschiedenen ~olonial
mächten bestimmt, die ihre Interessenigebiete foolo
nialistisch verwalt~ten Ul]d sie im 2. Weltkrieg z. T. 
al1s mächtigt:' Militärhasen atiS:ha:uten. Weithin ha
<hen die Inseln jetzt Selhstverwaltunig oder Auitono
mie. Die Iooelgruppe Hawaii wurde 1959 der 50. 
Bundesstaat der USA. Dte Verbindurugen aus der 
Kdonialzeit sind sowohl polfüsch als auch wirt'
•schaftHch mit den USA, Gnoßbritannien, F:mnkrdch 
und Holland geblieben. 

D'ie Spanier entdeckten zuerst die Südseeinseln, 
aber bekannt wurden sie in Europa erst durch den 
englischen Seefahrer Cook 0768-1789). 

Die sO!ziale Ordnung war :früher in Polynesien und 
Mikronesien durch eine adlige Sch:kht bestimmt, 
die die Großhäuptlingie stellten. Diese Sdücht ent
st:and wahrsdi,einlich durch die Einwanderung aus 
den in Kultur und Krieg,sführung überlegenen Völ
kern Ostasiens (Malia:iJen und Chinesen). Der Ein
f1uß di•eser Bevölkerungs:gmppen war in der Zeit 
der P,i.toniermisston von Bedeutung für die z. T. große 
und schnelle Ausbreitiung des chdstlichen Glaubens. 
- In Meianes:iJen gab und ,gibt es weniger eine1 
henschende ScMcht a1s vielmehr Alterslda&sen und 
Männerbünde, di,e sich in der kirchltchen Pmx~s 
auch heute 111och auswirken. Hatte die Bevölkerung 
bis .zum 2. Weltkrieg überwiegend eine einfachere 
Lebensweise, a:n der a;uoh dte Bes.chäfügurng eines 
'f.eiles im internaüonalen Handel niahts änderte, 
so hat di·e Begegnung mit der Kriegstechnik und 
die ver.stärkt·e Ausfuhr von Handelsrgütern (Kopra, 
Kautschuk, Kakao, Nicl.;;eL Phosphat, Kobalt u. a.) 
einen Wandel in den Möglichkeiten deis V.erdienstes 
und .größere Ansprüche mit sieh gebrncht. AU1ch 
in Ozeanien ist die Ver:städterullJg UllJd dte Zuna.hrne 
der Industriebevölkerung ein Merkmal der mordernen 
Ges·eUschaft. D1ese Wandlung bedeutet für dte Kir
chen eine neue große Aufgabe, für di.e s,te unge
nügend gerüstet sind. Für di·e Inselwelt, in der es 
vteler.orts nur metal1os•e KUJlturen giab, macht das 
a11es den Umfang der Entwicklurng deutltch. 

Relbgionsgesclüchtlich gehört Ozeanien in den Be
reich des Animismus. Dle uns in den animisti
schen Religi•onen der ganzen Wdt bergegnenden Aus
drücke Maina und Tarbu stammen V•On Ozeanien, 
vor allem aus Flolynes1en. Uher:all und vornehm
lich in Melanesten ist der Ahnenkult ZJU Hause ge
wesen mit Geheimbünden, Jrngendweihe, Beschnei
dungsriten unrd unrgewöhnHchen farbigen Tfüowie
rungen. Es gah Menechenopfer und Witwenv,er
brennung; Kdegsgefangene wurden arUfgefr.ess,en. Auf 
den äußerlich so paradtesisrchen Inseln, wo Men
schein sich mit Blumen srchmücken, begegnete den 
Mis.sionaren tiefste Finsternis heidnischer Reltg'iion 
mit scheußHcbst·en Larst•ern und g110ßer Sitten1orstg
keit. So s.chrieb einmal der M1ss1ons.bischof ~atte
l&On 0827-1917) nach Ha1u1s•e. 

II. Das Evangel'ium kommt nach Ozearzien 

Bevor Miss1onarc zu den Inseln der Südsee gesandt 
wurden, begegneten dte Insulaner den Vertretern 
der seefahrenden Völker Europas. Das brachte viel 

Unheil über dte Inseln. Entflohene und schiffhrü
,ohige Seeleute, Verbrecher aU1s den V erbrecherfoolro
nien Austr:aliens und Neukaledoniens u'Illc1 Walßsd1-
fahrer begi!ngen. schwere Ausschr.eiturngeri. Skl.av.en
jäger kämmten ganze Inseln durch. Von den Neuen 
Hebriden wurden in sedIB Jahren 11 000 Menschen 
ver&chleppt. So war die erste Begegnung mit dem 
weißen Mann in den ,ersten 100 Jahren nach Cooks 
Entdeckungsfahrten. Den glreiochzeiüg arbeitenden 
ersten MiJssionar·en und den seit den Anfängen der 
Mis,si,onsarbeit eingesetzten zahlreichen Evangelistien 
kosteten sokhe Untaten oft das Lehen, so den 
„Apostel der Südsee" fohn Williams 1839 und 
noch 1871 den Misstonsbischof Patteson. 
Die Geschichte der Mission und• der Kirche in 
.Ozeanien gehört zu den erregendsten Ereignissen 
der Kirchengeschicht•e. Ber~its aim 5. 3. 1797 lan
deten auf Tahiti dte ersten Missionare der Lon
doner Misston: vier Miss,i:onare und 13 Handwer
ker. Es war ein harter Anfang. Erst 1812, nach
dem si·ah König Pomare II. taufen ließ, kam es tvu 
einem Dmchbruch, und in weni1gen Jahrzehnten galt 
die gan:ze Ins.elgruppe als christianisjert. Ahnlich 
war eis hei der Misston der Methodisten, die 1822 
auf T<onga landeten. Nach 25 Jahr.en gab es eine 
methodistische Volkskirche. Aus dem Lehrers•emi
nar in Tong,a. wurden in den eitSten Jahrzehnten 
104 Lehrer als Missionare nach Melanesien hinaus
·gesan:dt. 40 starben am mörd·eris:chen Klima, 8 wur
den ermordet. Die gwßen Pioniermis1sfonare, von 
denen di<e Südseemiss1on einiige hed1eutendie Männer 
aufauweisen hat haben entgegen der häufigen Mis
sfonspraxis in Afrika und Asien die Gemeinden 
iücht auf Mis.sions.stattonen angesiedelt und sie da
mit von Ihren heidnisdJJen Landsleuten isoliert. 
Gletah in den Anfäng;en war man darauf angewie
sen, einheimis1che MiS1sionare auf die unzäh.Ltg<1~1n In
seln ·zu senden. Die Gemeinden wm.iden s.ofort an 
der mi:ssionaris•c:hen Aufgahe beteiligt. Die s·eil dem 
vorigen Jahrhundert bestehenden sdihs.färudilgen Kir
·chen hahen vkle hundert Evall!geli.sten Ull!d später 
Lehrer auf ferne Inselgru:ppen ,ent1Sandt. Auf Tako
moa (Gesellsrc:haf.tsinsieln) wurde bereits im Jahre 
1839 - sechs Jahre nach der ersten Taufe - e.in 
AushiLdun~sseminar für &olche Evangelisten errich
tet. Heute hat dieses Seminar ·einen Kurs.us von 
vier Jahren, hei dem die Aufnahme eine gutre All
gemeinhildung vornU!S!Sret:zt. Wenngleich es eigent
Hche Pioniermlss:iion heute nur n0>ch auf den SaLo
monen, den Admiralitätsins.eln und im Bismarck
Archipel gibt, ,so haben .aUe Küchen durch den 
Aufüau neuer iz::idrustri;ezentren große evangel1stische 
u,nd .seelsorg1erliche Aufgaben. Im Juli 1964 •hatte 
der Natfonale Christep_rat auf NelJlseeland eine Kon
ferenz dnhemfen. Die Del~giernen nahmen eiTI!e 
Botrsd1aü an ihre Kird1en mit, in der s.ie auf ihre 
mi1ssi<0narischen Aufg;ahen ang.esprochen wurden, die 
oft nur im gemeinsamen Hande1n erfüllt werden 
können. ~ Als einz1ge deut•s,che MissfoJTI arbeitet seit 
1906 die Liehenzeller Mnsision in Mikronesd,en. Sonst 
haüen nu,r englische Missfönen und später .auch 
die Pariser Misston in Oz.eanien ihr Arheitisfeld. 

III. Das Leben der Inselgemeinden ist rege und 
wurde seit den Anfängen hestimmt durch den Got-
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tesdienst. die tragernde Kraft der Gemeinschaft in 
den Fragen des täglichen Lehens, rnnd durch die 
bereits erwähnte missiionarische Aufgabe. An Sonn
tagen finden auf verschiedenen Inseligruppen bis. zu 
drei Gottesdiienste statt. Dazu kommen manchmal 
noch mehrere Wochengottesdi.enste. Viele dies.er 
Gottesdiens1Je werden V·on Laien gehalten. Der Aus
bildung der ziemHch auf sich alJ.ein gestellten Pre
d:i,ger und Lehrer widmete man sohon immer eine 
große Aufmerksamkeit. Die Hebung des Bildungs
niveaU!S der Bevölkerung und die mit dem Einzu1g 
von fodustrie und Technik entstehenden Pr.ohleme 
der Kirche machen eine gute theologische Ausbil
dung an einem zientralen Colleg~ für alle Kirchoo 
notw•end:i,g, das in V erhindung mit dem Okumeni
schen Rat errichtet werden soll. 

Durch die beschdehene soziale Ordnung kam es 
häufig zu Gruppen- und Stammesbekehrungen, so 
daß ganze Inseln oder Insdgmppen christlich wur
den und s.ogar kleine chri.stliche Staatswesen ent
standen. Die im 19. Jh . .auf Samo.a und Tahiti ent
standenen, auch in finanziieller Hinsicht völlig s.elb
ständig.en Kirchen bestimmten nioht nur dais g.am1ze 
·eigerne Volksleben. sondern hatten weit.en Einfluß 
in garnz Ozeanien. Infolge der durch das Evange
lium hervmgerufenen großen Umwandlung der Sit
ten und Gebräuche, die die Menschen für alle 
si:chthar vo0m heidnischen Leben befreite, entstand 
zunächst nicht das für uns häufiig so schwi.erige 
Problem von Kirche urnd Volkstum. Dte christ
liche Gemeinde schaffte ganz neue Sitten. Der 
einzelne lebte in einer trng1enden Gemeinde, di•e 
nach christlichen Regeln zu lehen vers:uchte. Da:s 
ist auch heute noch w,eithin S•O. Frefüch hatten 
dtese Lebensregeln durch dte puritanische Herkunft 
der meisten Miss1onare einen gew±s.sen ges.etzlichen 
Zug. Di.e sich heut.e mehr und mehr a1uf den In
selgruppen bildende Indu1striegesdl:scihaft läßt in den 
Gemeinden .vornehmlich durch die junigen Christen 
das Fr.agen nach diesen Sitten neu aufkommen. Es 
gilt daher, das Bibel:studium zium Kriterium für das 
„neue Leben nach dem Gl.au1hen" zu machen. 

Erista.unlich tst auch heute die Bereitschaft, um des 
Zeugnisses und Dienstes willen auf VercHernst und 
schnelie ·Ausbildung zu verzichten. Wenn auch die 
Gefahr best·eht. die Möglichkeit des miiS1s.Lonarischen 
Zeugnisses der Kirche rnur tn einer kirchlichen Tä
tigk.eit zu sehen, so ist die. große Zahl der 'jungen: 
Menschen, diie den D1elllst am Evangelium überneh
men möchten, erfreulich. Hi.erz:u ein Bei1sp1el von 
den SaI.omonins·eln, di1e eiigientlich ein verhältnismä
ßi.g rückständiges Gehtet sind. Dort hatte nach 
dem zweiten w eltkr:iieg di1e Lektfü.e über Franz VOiil; 
As1sisi auf ·einen Christen .eüteh .solchen Eindruck 
gemacht, daß er bteschlioß, .auch einen Orden wu 
gründen. Der anglikanische Biischof wagte es nur, 
dem jungen Mann dais Gelübde für. ·ein Jahr ab
zunehmen. Heute gibt es ·einige hundert Ordens
mitgHeder, 'd1e jährlich ihr Gelübde ·erneuern. Sie 
widmen sich fast .alle der Evangeliumsv.erkündig1ung. 
Um ihr.en Dienst recht 'ZU erfüllen, wurde auch ein 
,,Laieno,rden" gegründet, der sich Zlli\f Pflicht mach
t•e, .dies.e EvangeHsten :zu v•er.s.orgen und s1e. wenn 
nötig, mit Kanus .'.ZIU befördern. Ahgesehen von der 

Bonn ist das Bewußtsein, j·ensieitis der .eigenen Kir
·che mi1ssionarische Au.fg,ahen Zll1 übernehmen, allge
mein. Die lmngr.egationalisti1sche Kir.ehe auf den 
Cookins.eln entsandte 1964 einen Mis1sionar in das 
jdzt indonesis·che West-Irian. Mi:s1&.i!onare von den 
Hdschi-Ini>eln, von Tonga und Samoa, arheiten heu
tie, von ihren selhstäridigen Kirchen beauftragt, auf 
den Ellice- und Salomoninseln, auf den Neuen He
briden und auf Neu-Guine:ai. 

IV. Die Erkenntnis de,r heutigen Auf gaben 

richt•et sich auf eine doppelte Notwendigkeit. Zum 
.ersten wird es nötig S•ein, die Strukturen der kirch
lichen Arbeit zu üherprüfon. Die Institutsa,rbeit 
(Schul,en, Ausbildung für Leh11er und Hanidlwerker 
.etc.) steht in der Gefahr, in den sich entwickeln
den Wohlfahrtsstaaten in einem Ghetto der unbe
deutend werdenden Stammesgesellscha.ft gefangen zUJ 
.sein, w~il si·e mit den neuen sta.atlkhen Eimioh
tungen kaum Schritt halten wird. Darüber ver
säumt man aber die Seelsorge an den Arb.eitern. 
Es. wird gefragt. ob man die ausländis·~hen Missio
nar•e nkht bitten sollte, mehr Zeit und Energie für 
die Arbeit in der industriellen, städtischen und sä
kularisierten Gesells·chaft aiufau:w·enden a1s. in der 
Stammesgesiellschaft und in den kird1lichen Ein
rkhtung.en. Dazu füo:mmt ein Denken, das die Er
lösJUng von .einem unvollkommenen Lehen im D<es
S•eits erstf.eht. Das Streben nach „wesitlkhem" W.ohl
stand und Fmtschritt ist groß und von den Erf.aih
nun.g.en der Kri·egs- und Nachkriegg.zeit her ver
ständlich. Die Kriegst•echnik mit ihren Begleiter
schei:nungen (Häfen, Flugplätze, Werften, Kriegs
schiffe und der·en Zerstörung durch die jeweils• feind
lichen Mächte) und der damit verbundenen ,(;eld
sc.hw.emme Heß nach eigenem Reichtum ~md tech
nischem Fort.schriit fragen. Nicht ohne Einfluß auI 
·das Denken und Strehen der lnS1Ula:ner der Südsee 
ist sch.li.eßlich gewesien, daß die meis.ten Atomhom
hen im Stillen Ozean und an seinen Küst•en explo
dierten! Die Menschen von den Bikini-Inseln wur
den wegen der Atomversuche auf anderen Inseln 
angesiedelt. Der na·ch dem Krioege aufkommendte 
,.,Cargo-Kult" war von dem Erlebnis des Einbruchs 
der Technik und des Reichtums her zu v·erstehen. 
- Zum arudern darf die Beschäftigung mit den ge
.g.enwärtigen Problemen die Kirchen auf den weit 
aus.einander liegen.den Inselgruppen nicht von ihrem 
ökimnenischen Denken abbringen. Mehr oder we
niger leben die Gemeinden uilid Kif.eben in ein.er 
g.ewissen Isolierung. Daran ändern auch die vielen 
Hubsehraub.er nichts, die heute zwischen den Inseln 
verkehren. auch nicht die kircheneigenen Schiff.e, 
die seit den Anfängen der Mis.siion in Gebrauch 
waren. Dais Streben nach Einheit war hLsiher groß. 
Auf den Cookinseln gab es früher 23 vers·chiedene 
Kir·chen, die sich .zu einer Kirche zus.ammeilschlos
s.en. Die l1eiternde Generalsynode sorgt i·etzt für 
den Austausch der Pfarrer auf den Inseln, den es 
vorher nkht gab. Erst die uni.erte Kirche hat die 
Kraft, durch ·ein eigenes V erl.agsh.a.us die notwen
dige Literatur für diie Gemeinden zu liefern. Im 
F•ebruar 1964 fand in Neuseeland eine Faith-and
Order-Ki011fer.enz für den Pazifik statt. Rast alle 
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Kirchen hatten Delegierte, ·entsandt, darunter auch 
Lutheraner und Orthodo.l(je und Beohachter der Rö
mischen Kirche. Dr·eiviertd aller Teii.Lnehmer hat
t.en nie zuvor eine solche Konfer·en·z bes1uoht. Di.e 
Konferenzarbeit galt der Frage: Was ist unsere Bot
schaft? D1e De11egiert•en kehrt•ffil zu ihren Kirohen 
in der neuen Erken;ntnis zurück, daß vide Kirchen 
sich trotz der unter.schiedlichen Ges.chi>chte und ge
prägten Trndfüon in der Pr.edigt und im V erständ
nis des EvaIJJgeHums nicht unterschieden. Für 1966 
ist ·eine Zweite All-Pazifik-I\:Jo•rnforenz vom Okume
niischen Rat geplant, di.e dann eine ständige fün
richtlung werden s-011. Für das gemeinsame Han
deln an1gesichts der kirchlichen Auigahen wäre das 
.ein Schritt na,ch vorn, der IJJ1cht durch d1e Selb
ständigkieit der Kirchen. und ihre zunehmenide u:n
tenschiedltche sozfologische Zus1ammernsetzunig gelün
dert werden möchte. Daß diese Berufumg ZltH Er
füllung gieme1nsamer Amfgaben und da!S Lehen 1n 
der Einheit, di.e in Christu1s geschenkt ist, lebendig 
sind, Z!eigt das• EmbJem, dais slich rue 1964 neu 
lmnstitiuierte Methodi1stenkirche auf den F1c!Js,chi-In
seln und auf Samoia gah: ein Kanu unter einem 
aiufg1eisteckten Segel. das Kreuz tragend. Bs ist das 
Zeichen der im Okumern~schen Rat in Gemetnsdrnft 
st1ehenden Kirchen. 

E. Meckel. 

Nr. 9) Mitteilungen des Oek.-Miss.-Amtes Nr. 52 

Die Mission der Brüde,rg.emeine hei~t,e 

In der Brüdergemeine war von Anfang an die Mis
sion kein besonderes neben anderen stehendes 
„ Werk", SJondern Kirche und Mi1s•siion gehörten aufs 
eil§ste zusammen, ja die M1ss11onsarbeit führte erst 
zu eigener Kirchenhii1dung. Hinter den Missi.ons
bo11en stand die sendende Gemeinde. Dte Synode, 
da,s ohier.ste Organ der Kirche, wählt die Miiss1ons
dfr,eküon und ist damit aJ.so auch verantw01ilich 
für di1e Missfon&arbeit. 

Bis mm ersten Weltkrieg befand siich die zentrale 
Leitung der Brüdermiis1s1iion für die damaJigen 14 
V'enschiedenen Arbeitsfelder in Herrnhut. Diese Mis
stonsdi11ektiion war ein fünfköpf1ge:s Kollegium aus 
deutschen, en.gli.schen und amerika:niis1chen Brüdern. 
Nach dem Krieg wurde die Miss1onsverwahung de-
21entralisiert. Neben der deut.schen Unitätsprovinz 
übernahmen die britiische und die beiden amerika
nischen Prr0vinzen die Lei1Jung einer Reihe von Mis
s1onsfeldem. Diese Regelung bewährte siich, so. daß 
im zweiten Weltkrieg die anderen Provinzen mit 
Milarbeitern einspringen konnten, wo deutsche Mis
siionare interni1ert wurden. 

Nach der auf der Unitätssynode 1957 beschlosse
nen Kirchenordnung besteht die gesamte Brüder
Unität (Moravian Churcn) ams: 

1. Unitätspmvim:·en (ganz selbständig); 2. Synodal
provimzen (auf dem Wege zur Selbständigkeit mit 
eigner Synode); 3. Gliedpmvinzen (auf die Hilfo 
anderer Provinzen angewiesen). 

Jet·zt gibt es 7 Unitäts-, 6 Synodal,.. und 5 Glied
pwvinzcn. 

Die Mission der amerikanischen Brüder-Unität ist 
verantwortlich für: 

1. Westindien. Hier hatte 1732 a:uf der Insel St. 
Thomais die Miis·siionsiarbeit der Brüdergemeine unter 
schwarzen Sklaven beg1onnen. Das westindische G€
biet umflaßt eine Reihe von Inseln der kleinen An
tillen, die teils 2JU den USA gehören und teiJs bri
tisch sind. Unter den Nachkommen der ehemali
gen schwarzen Sklaven zählt die Brüderkirche dort 
22 800 Mit>glieder. - Seit 1907 wird aiuch in der 
Dominikanischen Republik gearbeitet. 1960 jedoch 
sch1ossen sich die Gemeinden der Brüdergemeine 
der V ereini.gten eva!ngelischen Kirche des Landes 
an . 

2. Britisch-Guyana JDemerara) an der Nord-0stküste 
Süda:merika.s (Misstonsiarbeit 1738-1808, neu begon
nen 1878). In diesem vielrassigen Land, das, trotz 
mancher BemühiuIJJgen noch nicht die politische Un
abhängigkeit hat, gab es in letzter Zeit schwer·e Un
mhen. Die Mission der Brüdergemeine zählt dort 
1060 Glieder. 

3. Nicaragua. Hier in Mittd.amerika begann die Ar
beit 1849 an der Ostküste. Dort ist n10ch immer 
der Schwerpunkt unter den teils Englisch sprnchen
den, von den Antillen eingewaTI1derten Schw.arzen. 
Immer mehr aber weüet sich die Arbeit unter der 
einheimischen rndi.an1schen Bevölkerung aus, die al
lerdings in großer wirtschaftlicher Not lebt. All
mählich erfolgt die Umstell:ung der gesamten Arbeit 
auf die .spanische Sprache. Intensiv wird medizi
ntsche Arbeit geleistet. Eine fühelschiule bildet eh1-
heimische Pfarrer a:us. Ein erfreuliches W &chstnm 
zeigt sich in der Mitgliederzahl von 26 000. 

4. Honduras. Von Nicar.agoo. arus begann 1930 die 
Arbeit i.m benach'harten Staat Hondm:a1s unter den 
Mtskit.o-Indi.anern, wo wir heute 2480 Glieder zäh
len. 

5. In Alaska, dem 50. USA-Bundes1staat, arbeitet die 
Brüdern:tis.si,on seit 1885 unter den dortiig!en BSkimos, 
hesonders im Kusk.okwim-Distrikt mit der Haupt
station Bethel. Diese Arheit in der Arktiis i>sit be
sonder,s schwierig und kostspiel1g (3700 Mitglieder). 

Die Mission der britischen Brüder-Unität verantwo:r
tet die Arb.eit in 

1. Jamaika. Auf dieser InSJel im KariMschen Meer 
sind seit 1754 Brüdermis1stona11e tätig. Nun haben 
die Gemeinden dort eine ·eigne Synode uncL siIJJd 
auf dem Wege, ,eine selbställlclige Unitätspnovinz zu 
wer.den (6600 Mi,tglieder). 

2. Labrador. An der Ostküste KaMdais unter den 
wenigen weit auseinander wohnenden Esikimo.s wird 
seit 1771 miss1oniert. Heute sind alle .gefa1uit. doch 
ist es im Gegensatz zu Alaska Msher nocih Picht 
gelungen, einen Eskimo-Pfarrer a1US1Z1Uhilden. Die 
Arheit erfordert von den Miss1onaren einen g.roß·en 
Einsatz unter den .schweren klimati>sche:n Bedingun
gen (l 700 Glieder). 

3. Unter aktiver Unt>erstütZ1Un1g der däni1schen und 
Schweizer Brüdermis1s1on geschieht die Arheit in 
West-Tain.ania, einer schnell wachsenden jungen Kir-
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ehe, wo die Arbeit erst 1897 hega.nn und heute in 
14 Hauptgemeinden 21 500 Glieder zählt. Besion
ders erwähnenswert ist die große Arbeit an Lepm
kranken in Sikonge. An der Spitize der Kirchen
leitung steht ein afrikanischer Superintendent. 

4. In Kaschmir, in Nordindien, begann 1853 di1e 
Missfon an den dort in großen Höhen wohnenden 
Tibetern in der Pwvinz Ladakh, die jedoch zäh an 
ihrer Religion (Lamaismus) f.esthalten. Seit 1962 ist 
kein Missionar mehr dort bei der kleinen, nur 100 
Glieder zäh1enden Gemeinde, die zudem während 
des indi,sch-chinestschen Grenzkonflikts fliehen muß
te. 

Die Mission der deutschen Brüder-Unität arbeitet in 

1. Südafrika-Ost unter den V•erschiedenen Bantu
Stämmen .seit 1828, V·on denen z. B. der Temhu
Stamm noch tief im ;mimistischen Heiden~um steh1. 
Die wachsende Kirche mit einer großen Zahl ein
heimischer Pfarner zählt jetzt 21 700 Glieder. Po
litische Schwierigkeiten, vor allem die Gründung 
der Bantu-Reserv:ate, z. B. der Trarnskei, hemmen 
die Arbeit. 

2. Zusammen mit der britischen Mis·s~onsleiturng ge
schieht die Arbeit in der Brüderkirche im Südhoch
lan4 von Tanzania. 1891 begann die Mis1sim1sar

. beit, die aiußewrdentlich •schnell wuchs, so daß 
herute 55 ooo. MHgHeder gezählt werden. Zwar ist 
noch ein Europäer a1's Superintendent tätig, doch 
w:·eitgehend haben die einheimtschen. Mitanhe:iter die 
V erantwortun;g übernommen. 
Selbständige Unitätsprovinz wurde 1960 die Brüder
kirche in Südafrika fWestliche Kapprovinz!. Missi
onshegiitn 1737-44 und seit 1792. Zu dieser Kir
che gehören fast ausschließlich Farbige der Kap
provinz, in 23 Gemeinden 30 700. Eine Reihe von 
deutschen Mitarbeitern ist ebenfalls weiter dort tä
tig. D1ese Kirche entfaltet eine ziemliche Aktivität 
auf .allen kirchlichen Gehiet,en (.s. Informationshrief 
Nr. 2 vom Sept. 1960). 
Eine besonders erfreuliche und ges1Unc1e Entwicklung 
weist die Brüderkirche in . Suriname (Südamerika:) 
auf, die · 1963 selhständi&e U nitätsprovinz wurde. 
Nach Suriname .sind etwa 800 Missionare aUJs 
Deutschliand und Holland seit 1735 gegangen. In 
diesem kJ.einen Land sind Angehörige aUer Rass•en 
ver1ret.en. . Unter den 48 000 Mitgliedern der Brü
derkirche sind di.e meisten Kreoien, d. h. Nachkom
men der .ehemaligen s·chwarzen Sklav·en. Im In
land, dem uner.schloss.enen Urwald, werden die 
„Buschneger" missioniiert, die aiws der Sklaverei 
einst hierher flohen, und in dem besiedelten Küsten
streifen und in den Städten g.es·chieht d1e Missions
arbeit an den Hindustanen und Javanen, die Ende 
des vorigen Jahrhunderts .als Plantagenarbeiter ins 
Land kamen. Die meisten von ihnen sind Hindus 

und Moslems. Seit 1948, gi'bt es auch eine kleine 
Chineseng1emeinde (s. auch Informationsbrief Nr. 35 
vom August 1963). 

Als gemeins.ame Arbeit aller Unitätspr.o.vinzen ge
schieht die Pfiege von arabischen Aussatzkranken 
auf dem Sternberg bei Ramallah in Jordanien. 

Mitarbeiter in aUen genannten Arbeitsgebi.et·en (Zah
len von 1963/64): 

Weiße aus anderen Unitätsprovinzen: 
71 Ordinierte 
21 Nichtordinierte 
85 Missionarsfmuen 
56 unverheiratete Schwestern 

Einheimis,che Mitarbeiter: 

140 Ordinierte 
274 Ni.chtordinierte 

Von den rund 350 000 Mitgliedern der gesamten 
Brüder-Unität gehör.en nur ein Viertel der weißen 
Rasse an, alle anderen sind nkht-weiß. 

Oietrkh Schiewe 

Nr. 10) Mitteilungen des Oek.-Miss. Amtes Nr. 53 

Die Gesetzgebung über die getrennte Entwicklung 
der rassisch~n Gruppen in der Republik Südafrika 

fApartheidsgesetze! 

Vorbemerkung: 
Die USA und Südafrika sinid die Länder, in denen 
heute die Ents·cheiidung darüber fällt, ob und wie 
die Menschen verschiedener Rassien künftig zu&aim
menleben werden. Eine jahrnehntelarngie Geschichte 
hat in Südafrika Verhältnisse g;e&chaffen, die die 
Aufmerksamkeit 1al1er Mens·chen erheischen. Die 
jüngsten .SchätZJungen haben eine Gesamteinwoh[1er
zahl . der Repu;blik Südafrika von rd. 17 ,5 Mill. 
Menschen .ergehen, von denen rd. 12 Mill. Bantu, 
3,5 Mill. Weiße, 0,5 Mill. Asiaten und 1,5 Mill. 
Mischlinge 1sinid. Die nachfolgeiide Auf.stellung, die 
wir 1dem Sammelhand „Kap ohne Hoffnung" (1965), 

hrsg. von Freirnurnd Duve, ·emtnehmen, soll ejne 
Süuaüonsschilderung ,anharnd gesietzlicher Bestimmun
gen gehen. Die Aufstellung 1st unter der Fra&e zu
sammengestellt, wie sich die sogenannte Apartheids
gesetzgehung .auf das Lehen der ca. 12 Mill. Bmtu 
in .Südafrika auswirkt. Man muß steh vor Veretn
fachungen hüte.n. Das gilt besonders für Chri,;ten. 
Um des Friedens willen sollten wir uns 001 Sach" 
kenntnis bemühen. Aher Ges.et:ze sohaff~n Fakten. 
Und einseitige Anwendµng von Ge&etzen schafft 
Spannun,gen. Das muß hei Namen genannt werden, 
gerade auch um des Friednes willen. Dafür soll 
diese Information eine Handreichung S·ein. 

(Fort·set:zung fo1gt !) 

Herausgegeben vom Evangelischen Konsistorium Greüswald - Chefredakteur: O:berkonsistorialrat Hans Fa ißt, 
22. Greifswald, Kaspar-David-Friedrich-Str. 3. - Erscheint einmal monatlich. - Veröffentlicht un.ter der Lizenz-
1,'ar. 422 Index 31015 des Presseamtes beim Vorsitzenden des Ministerrates der Deutschen Demokratischen 

Republik. - F'anzig'sche Buchdruckerei, Greifswald 




